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Nach Vorschrift der Gesellschaftsstatuten beehren wir uns, Ihnen über unsere Geschäftsführung im Jahre 1887

Bericht zu erstatten.

1. Gestand der Direktion, des Verwaltungsrathes und der Revisionskommission.

Der Regierungsrath des Kantons Zürich hat Anfangs Juni 1887 seinen Präsidenten, Herrn W. Haus er,
auf eine neue Amtsdauer von drei Jahren zum Mitgliede des Verwaltungsrathes gewählt.

Die Ersatzwahl eines thurgauischen Mitgliedes unseres Kollegiums, welche Sie in Ihrer Generalversammlung

vom 28. Juni 1887 vorzunehmen hatten, fiel auf Herrn Oberstl. G. Leumann-Sulzer in Bürglen.
Die zweite vakante Stelle, diejenige eines zürcherischen Mitgliedes des Verwaltungsrathes, beantragten wir

Ihnen für einmal unbesetzt zu lassen, mit Rücksicht darauf, dass es billig sei, derjenigen Gegend, welcher gegenüber

die Nordostbahn zuerst die gestundete Baupflicht zu erfüllen werde angehalten werden, einen Vertreter zu geben.

Sie haben unsern Vorschlag gutgeheissen.

Kurz vor dem Schlüsse dieses Berichtes ist uns durch den Tod noch Herr Kantonsrath Jul. Stapfer
in Horgen entrissen worden, der zwölf volle Jahre lang die Interessen unserer Gesellschaft zu fördern treu

mitgeholfen hat.

In der bevorstehenden Generalversammlung werden Sie daher den Verwaltungsrath mit zwei zürcherischen

Mitgliedern zu ergänzen haben. Ueberdies unterliegen die kleinere Hälfte der Direktion und des Verwaltungsrathes

(vgl. die Rückseite des vordem Umschlagblattes), der Präsident des Verwaltungsrathes und die

Revisionskommission der Erneuerungswahl.

2. Allgemeine Übersicht der Geschäfte.

Wir erledigten in 14 Sitzungen 72 Geschäfte. Dazu kamen 17 Präsidialverfügungen.

Die Kontroikommission hielt 3, die Tarifkommission 2, die Büdgetkommission 2, die Vereinigung der Direktion

und der Moratorienkommission 15, zwei Spezialkommissionen zusammen 3 Sitzungen.
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Raob Vorsobrift der Llesollsobaftsstatuten beehren wir uns, Ihnen über unsers Desobäktskührung im dabre 1887

Reriebt 2u erstatten.
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Der kegisrungsratb dos Klantons ^ürioii lmt Anfangs dun! 1887 «einen Rräsidenten, Herrn W. IIu u s o r,
auf eine neue ^mtsdauer von drei dabron xum Mitglieds des Verwaltungsratbes gewählt.

vie Rrsatswabl eines tburgauisobon Mitgliedes unseres Kollegiums, wsloke Lie in Ihrer Densralversammlung

vom 28. duni 1887 vorzunehmen hotten, Lei out Herrn Oberstl. <d. Dsumann-Lul?sr in Rllrglen.
Ois Zweite vakante Ltelle, diejenige eines -züreborisobon Mitgliedes des Verwaltungsratbes, beantragten wir

Ihnen kür einmal unbesetzt 2u lassen, mit ltüoksielit darauf, dass es billig sei, derjenigen liegend, weleber gegenüber

die Rordostbalm Zuerst die gestundete Lauptliobt ?u erküllsn werde angehalten werden, einen Vertreter ?u geben.

3is baden unsern Vorseblag gutgebeisssu.

Klur-z vor dem Loblusse dieses Rsriebtes ist uns durob den lod noob Herr Kantansratb dul. Ltapfer
in Oorgsn entrissen worden, der »wölk volle dabrs lang die Interessen unserer Oesellsobakt ^u fördern treu mit-

geholten bat.

In der bsvorstskendsn Generalversammlung werden Lis daher den Verwaltungsratb mit ?.wei Mrebsrisoken

Mitgliedern üu ergänzen haben. Iloberdies unterliegen die kleinere llälkts der Direktion und dos Verwaltung»-

ratbes svgl. die Rückseite des vorder» Ilmsoblagblattes), der Präsident des Verwaltungsratbes und die

Revisionskommission der Rrneusrungswakl.

2. ^IlAemàe Üdersielit à Kesàà.

Wir erledigten in 14 Litxungen 72 Desebäkts. Da-!u kamen 17 Rräsidialvorfügungen.

Die Kontralkommission hielt 3, die larikkommission 2, die Rüdgetkommission 2, die Vereinigung der Direktion

und der Moratorienkommission 15, -zwei Lps-Zialkommissionen -zusammen 3 Sitzungen.
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3. Organisation (1er Verwaltung. Besoldungen und Entschädigungen. Personelles.

a) Verwaltungsrath.

Wie der unmittelbar vorangehenden Mittheilung zu entnehmen ist, herieth die von uns für die Moratoriumsund

Rückkaufsfrage bestellte Kommisson jeweilen gemeinsam mit der Direktion. Dadurch wurde die konstitutionelle

Stellung der letztern als des antragstellenden und der Kommission als des begutachtenden Organs nicht alterirt.

In ähnlicher Weise ermächtigten wir die Tarifkommission, die von der Direktion betreffend Neubeordnung

der Personenverkehrsgemeinschaft mit den Vereinigten Schweizerbahnen (v. Abschnitt 9) ihr zu machenden Vorlagen

entgegenzunehmen und zu Händen der Direktion zu begutachten, in der Meinung, dass für den allfälligen Abschluss

eines neuen Vertrages unsere Genehmigung vorbehalten bleibe.

l>

Die Konversion der 41/2 und 41/4°/o Titel des Anleihens von 160 Millionen Franken hätte nicht mit der

nöthigen Raschheit abgewickelt werden können, wenn § 38 Abs. 2 der Gesellschaftsstatuten so ausgelegt worden

wäre, dass jede Obligation die effektive Unterschrift je eines Mitgliedes der Direktion und des Verwaltungsrathes

tragen müsse. Denn die Beisetzung einer Unterschrift auf die 174,000 Titel hätte eine Arbeit von zirka 350 Stunden

erfordert und bei gleichmässiger Vertheilung auf alle fünf Mitglieder der Direktion jedes derselben 70 Stunden lang

in Anspruch genommen, ohne dass dadurch die Sicherheit vor Fälschungen wesentlich erhöht worden wäre. Wir
beschlossen daher auf den Wunsch der Direktion, dass die Unterschrift des Mitgliedes der Direktion als Facsimile

gedruckt werden dürfe und nur diejenige des Mitgliedes des Verwaltungsrathes mit der Feder zu schreiben sei, und

dass die in solcher Weise ausgefertigten Titel als vollgültige Schuldscheine der Nordostbahngesellschaft anerkannt

werden. Zugleich luden wir die Direktion ein, über die Anfertigung der Titel in der Druckerei entweder direkte

Kontrole zu üben oder sich zu vergewissern, dass die von der Druckerei geübte Kontrole verbunden mit der von derselben

zu leistenden Garantie genügenden Schutz gegen Missbrauch gewähre.

In die dem Verwaltungsrathe auffallende Arbeit des Unterzeichnens theilten sich auf Grund freiwilligen

Anerbietens zehn Mitglieder; die Zahl der von jedem vollzogenen Unterschriften schwankte zwischen 10,000

und 23,500.

b) Übrige Verwaltung.

Von den Gehaltserhöhungen, welche im Anfang jedes Jahres bewilligt zu werden pflogen, fielen acht unter

Ziffer 8 von § 34 der Gesellschaftsstatuten, indem drei Beamte damit in die Klasse der über 4000 Fr. beziehenden

vorrückten und fünf andern die bereits über dieser Limite stehenden Besoldungen aufgebessert wurden.

Schon wiederholt, so in den Geschäftsberichten der Direktion pro 1883, 1885 und 1886, wurde Ihnen die

Nothwendigkeit einer gründlichen Sanirung der Pensions- und Hülfskasse signalisirt.
Diese Kasse war s. Z. rein empirisch eingerichtet worden. So lange die Gesellschaft und mit ihr die

Angestellten noch jung waren, schien die Kasse ihren Verpflichtungen vollkommen gewachsen zu sein; später jedoch,
als die Pensionirungen häufiger wurden, änderte sich das Bild, wie aus folgendem Tableau über die hauptsächlich
in Betracht fallenden Faktoren ersichtlich ist:
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a) Vei-wàng8>-aà

Wie dor unmittelbar vorangcbcndon Mittboilung /u entncbmcn ist, boristb die von uns kür <lic Moratoriums-

und Rückkaukskrage bestellte Xommisson jeweilen gemeinsam mit 6or Direktion. Dadurcb wurde die konstitutionollo

Ltellung der letltern aïs des antragstellendsn und dor Commission ais dos begutacbtonden Organs niât altorirt.

In sbnlicbsr Weise ormäcbtigtsn wir dio ?arikkommission, dis von dor Direktion betreffend Xeubeordnung

der kersononverkokrsgomeinscbakt mit den Vereinigten Lcbwsilorbabuen (v. Vbselmitt 9) ibr xu maebonden Vorlagen

entgegen luneb men und /u Handen der Direktion xu bsgutsebtsn, in der Meinung, dass kür den allkälligon Xbscbluss

eines neuen Vertrages unsere Oenobmigung vorbsbalten bleibe.

Die Konversion der D/2 und 4>/4^/o ffitsl des àlsibsns von 169 Millionen kranken bätte niebt mit der

nötbigen Rsscbbsit abgewickelt werden können, wenn F 33 ^.bs, 2 der Oosellscbaktsstatuten so ausgelegt worden

wäre, dass jede Obligation die effektive Dntersebrikt je eines Mitgliedes der Direktion und des Verwaltungsratbes

tragen müsse. Denn die Beisotlung einer Dntersebrikt auk die 174,999 ffitsl bätte eine Vrbeit von xirka 359 stunden

erkordsrt und bei gleiebmässigsr Vertbeilung auk alle künk Mitglieder der Direktion jedes derselben 79 Ltundon lang

in àsprucb genommen, obne dass dadureb die Lioberbeit vor kälscbungen wosentlick erköbt worden wäre. Wir
bsseblossen dabei auk den Wunscb der Direktion, dass die Dntersebrikt des Mitgliedes der Direktion als kacsimilo

gedruokt werden dürks und nur diejenige des Mitgliedes des Vsrwaltungsratbes mit der kedor lu sobreibsn sei, und

dass die in soleker Weise ausgekertigten 'I'itel als vollgültige Lcbuldscbeino der blordostbabngosollscbakt anerkannt

werden. Augloicb luden wir die Direktion ein, über die Anfertigung der I'itel in der Druckerei entweder direkte

Xontrols zu üben oder sieb lu vergewissern, dass die von der Druckerei geübte Controls verbunden mit der von derselben

2u leistenden Oarantie genügenden Lcbutl gegen Missbraucb gswäbre.

In die dem Verwaltungsratbs aukkallende Arbeit des Dnterlöicbnens tbeilton sieb auk Orund kreiwilligen

Anerbietens lebn Mitglieder; die /?ald der von jedem vollzogenen Dnterscbriktsn scbwankte lwiscben 19,999

und 23,599.

b) llbi-igo Voi-waltung.

Von den Oebaltsorböbungen, welcbe im Vnkang jedes dabres bewilligt lu werden Mögen, tielsn aebt unter

Ziffer 8 von Z 34 der Oessllscbaktsstatuten, indem drei Beamte damit in die XIasss der über 4999 kr. beliebenden

vorrückten und künk andern die bereits über dieser Dimits stebenden Besoldungen aufgebessert wurden.

Lcbon wiederbolt, so in den Oescbäktsbericbten der Direktion pro 1883, 1385 und 1886, wurde Ibnen die

Votbwsndigkeit einer gründbcben Lanirung der ksnsions- und Dülkskasse signalisirt.
Diese Xasss war s. A. rein smpiriscb eingsricbtet worden. 8o lange die Oossllscbakt und mit ibr die

Angestellten nocb jung waren, scbisn die Xasse ibron Verptlicbtuogen vollkommen gewacbsen lu sein; später jedocb,
als die kensionirungsn bäuüger wurden, änderte sieb das Bild, wie aus folgendem Tableau über die bauptsäcblicb
in Betracbt fallenden kaktorsn srsicbtlicb ist:



Beitrag Obligatorische Beiträge Regelmässige
Rechnungsjahr der Gesellschaft der Mitglieder Unterstützungen

Fr. Fr. Fr.
1871 20,000 51,449 15,108

1874 20,000 82,323 38,339

1877 20,000 105,709 90,936

1880 20,000 100,009 135,966

1881 30,000 132,710 150,380

1882 40,000 129,821 173,675

1883 70,000 134,507 184,359

1884. 50,000 133,578 201,114

1885 50,000 132,908 223,037

1886 50,000 134,345 249,970

1887 50,000 137,087 273,751

Die Gesellschaft selbst trug bis 1870 gar nichts, von 1871 bis 1880 je 20,000 Fr. an die

letztgenannten Jahre wurde vom Regierungsrathe des Kantons Zürich die Genehmigung revidirter Statuten der

Kasse nur für so lange ertheilt, als die Verwaltung auch weiterhin einen Beitrag von jährlich mindestens 20,000 Fr.

leiste. Das rasche Anwachsen der Lasten, mit welchem die Vermehrung der Einnahmen bei weitem nicht Schritt

hielt, und das sehr ungünstige Urtheil, welches in einem von der Schweizerischen Centraibahn eingezogenen

Gutachten über die ähnlich eingerichtete dortige IIülfskasse gefällt worden war, Hessen schon Anfangs der 1880er Jahre

vermuthen und immer deutlicher erkennen, dass die Grundlagen der Pensions- und Hülfskasse unrichtig seien. Die

Beiträge wurden daher successive erhöht. Überdies wurde zum Zweck der Reorganisation der Kasse aus dem

Reinertrage des Jahres 1883 (Landesausstellung) eine Summe von 150,000 Fr. und aus demjenigen von 1886 eine

solche von 500,000 Fr. in Reserve gelegt; zusammen mit einer von der Schweizerischen Eisenbahnbank in

Liquidation gemachten Zuwendung von 100,000 Fr. und mit den Zinsen hat diese Reserve mit Ende 1887 den

Betrag von Fr. 780,652. 80 Cts. erreicht.

Alle diese Massnahmen reichten aber nicht aus, um auf die Dauer das Gleichgewicht zwischen Einnahmen

und Ausgaben herzustellen.

Ein Gutachten, um welches Herr Professor Kinkelin in Basel im November 1883 angegangen und welches

im November 1886 abgegeben worden ist, gelangte, gestützt auf sehr einlässliche Berechnungen, zu dem Schlüsse,

dass auf Grund der damaligen Statuten und berechnet auf den 31. Mai 1884 die Aktiven, mit Einschluss der

diskontirten Einlagen des damaligen Personals und der Verwaltung (letztere zu 20,000 Fr. per Jahr angenommen),

auf 3,773,204 Fr. zu werthen seien, die Passiven dagegen, d. h. die auf den 31. Mai 1884 diskontirten künftigen

Pensionen der bereits pensionirten und der an jenem Tage noch in Dienst gestandenen Mitglieder 10,893,067 Fr.

betragen, dass sich also auf jenen Tag ein Defizit von 7,119,863 Fr. ergebe.

Gründlich konnte da nur eine eingreifende Änderung der Statuten helfen. Die Berathung der Revision

nahm lange Zeit in Anspruch, weil die Materie sehr komplizirt ist und die Verwaltungskommission der Pensionsund

Hülfskasse über den Entwurf und die jeweiligen Änderungen an demselben anzuhören war. Als die neuen

Statuten zur Vorlage an uns bereit lagen (November 1887), traten die wieder aufgenommenen Verhandlungen über

den Rückkauf dazwischen. Bei denselben verlangte die hierseitige Abordnung, dass in den Kaufvertrag die Bestimmung

aufgenommen werde, der Bund habe an die Kasse einen regelmässigen Jahresbeitrag zu leisten, der dem

Gesammtjahresbeitrag der Mitglieder gleich komme, sofern letzterer 5°/o des Gehaltes und der Nebenbezüge der Mit-

Beitrag Obligatorische Beiträge Regelmässige
keoI»i»iiAs)>>I>r der cZsssIIsàft äer Nitglieävr Unterstützungen

I'r. 5r. Rr.

1371 20,000 51,449 15,103

1874 20,000 82,323 38,339

1877 20,000 105,709 90,936

1880 20,000 100,009 135,966

1831 30,000 132,710 150,380

1832 40,000 129,821 173,675

1883 70,000 134,507 184,359

1384. 50,000 133,578 201,114

1385 50,000 132,908 223,037

1886 50,000 134,345 249,970

1837 50,000 137,087 273,751

Die Desellsokakt selbst trug bis 1870 gar niobts, von 1371 bis 1880 je 20,000 Dr. an äie

letztgenannten äabre wuräs vom Regisrungsratbe äes Rantons ^üriob äie Osnsbmigung reviäirter Statuten äer

Rasse our kür so lange ertbsilt, aïs à Verwaltung auok weiterbin sinon Reitrag vou jäbrliob minässtens 20,000 Dr.

leiste. Das rasobs ^.nwaobsen àsr liston, mit wolobem äie Vermsbrung äer Dinnabmen bei weitem niât Sobritt

kielt, uinl äas sebr ungünstige Drtkoil, welobes in einem von äer Sobweizerisobsn Devtralbabn eingezogenen Dut-

sollten ui>sr «lie äbnliob oingeriobteto äortigs Ilülkskasse gekällt worävn war, liessen sobon àkangs äer 1880er .labre

vermutben unä immer äentliober erkennen, class clie Drunälagsn cler tensions- uncl Nülkskasse unriobtig seien. Die

Leitrads wurclon clalier suooessive erbokt. Übsräiss wuräs zum ^weok cler Reorganisation cler Rasse aus clem

Reinertrags clos satires 1883 (Danäesausstellung) eine Summe von 150,000 Dr. unà aus äemjsnigen von 1886 eine

solobs von 500,000 Dr. in Reserve gelegt; zusammen mit einer von cler Sobwsizerisobsn Risonbabnbank in

Diczuiäation gsmaobtsn Auwonäung von 100,000 Dr. unà mit clen Zinsen ìiat àiess Reserve mit Rncle 1887 äsn

Rstrag von Dr. 780,652. 80 tlts. erroivbt.

^>Is äiese Nassnabmen reiobtsn aber nielct aus, um auk clie Dauer äas Dlsiellgewielit zwisoben Dinnabmen

unä Ausgaben berzustellen.

Din Dutaobten, um welobes Ilerr Rroksssor Rinkelin in Lassl im November 1883 angegangen unà welobes

im November 1386 abgegeben woräen ist, gelangte, gestützt auk sebr einlässliobg Lereobnungen, zu äem Loblusse,

class auk Drunä äer äswaligen Statuten unä bereobnst auk äsn 31. Nai 1834 äie Aktiven, mit Dinsobluss äer

äislcontirtsn Dinlagen äes äawaligen Rersonals unä äer Verwaltung (letztere zu 20,000 Dr. per äakr angenommen),

auk 3,773,204 Dr. zu wsrtbsn seien, äie Rassiven äagegsn, ä. k. äie auk äsn 31. Nai 1884 äiskontirten künftigen

Rensionen äer bereits pensionirtsn unä äer an jenem Rage noob in Dienst gsstanäsnen Nitglieävr 10,893,067 Dr.

betragen, äass sieb also auk jenen Rag ein Delizit von 7,119,863 Dr. ergebe.

Drünäliob konnte äa nur eine eingreikenäe Xnäerung äer Statuten belken. Die Reratbung äer Revision

nabm lange ^eit in t^nspruob, weil äie Materie sebr komplizirt ist unä äie Vsrwaltungskommission äer Rensions-

unä Illllkskasse über äen Dntwurk unä äie jeweiligen tinävrungen an äsmsslbsn anzubören war. àls äie neuen

Statuten zur Vorlage au uns bereit lagen (November 1887), traten äie wieäer aufgenommenen Verbanälungsn über

äsn Rüokkauk äazwisobsn. Rei äsnselben verlangte äie bierssitige ^boränuvg, äass in äsn Raukvertrag äie Lestim-

mung aukgsnommen wsräe, äer Runä babe an äie Rasse einen regelmässigen äabrssbsitrag zu leisten, äer äem

Dssammtjabresbeitrag äer »itglieäer gleiob komme, sokern letzterer 5^/o äes Debatte» unä äer Nebenbezügs äer Nit-



glieder nicht übersteige. In dem der Gesellschaft gemachten Kaufsanerbieten übernahm jedoch der Bund nur die

Verpflichtung, die Verhältnisse der Kasse neu zu ordnen und zu konsolidiren. Durch diese Klausel schien uns das Schicksal

der Kasse allzu sehr in's Ungewisse gestellt. Wir beschlossen daher, noch vor der über Annahme oder Verwerfung

der Offerte entscheidenden Generalversammlung die Statutenrevision durchzuführen. Es tauchte allerdings das Bedenken

auf, dass der Bundesrath von einem solchen die Unternehmung in erheblichem Masse belastenden Beschlüsse Anlass zum

Rücktritt von seiner Kaufsofferte nehmen und so vielleicht die Absicht der Generalversammlung durchkreuzt werden

könnte. Allein die Rücksicht auf diesen doch sehr unwahrscheinlichen Fall wurde überwogen durch die Erwägung,

dass es sich nur um die endliche Erledigung einer längst pendenten Angelegenheit handle und dass jeder Monat

weiteren Aufschubes das Defizit um 25,000 Fr. vermehre, für dieses aber schliesslich wieder die Gesellschaft

einzustehen hätte, wenn der Rückkauf an irgend einer der noch zahlreich vorhandenen Klippen scheiterte.

In materieller Beziehung war uns ohne Weiteres klar, dass, nachdem sich das Personal durch sein Organ,

die Verwaltungskommission, zu einer sehr erheblichen Erhöhung seiner Leistungen und zu einer Reduktion der

Pensionsansprüche anerboten, auch die Gesellschaft ihre Beiträge namhaft steigern müsse, um die Kasse vor dem

Ruin zu bewahren und auf eine gesunde, dauerhafte Basis zu stellen. Rechtlich war sie zu dieser Sanirung zwar

nicht verpflichtet, weil die Kasse stets eine juristische Person gebildet hatte, wohl aber moralisch. Denn wenn auch,

wenigstens bei den spätem Revisionen der Statuten, der Verwaltungskommission der Kasse jeweilen Gelegenheit zur

Vernehmlassung gegeben worden war, so war es doch die Direktion, welche die Statuten endgültig festgestellt und

thatsächlich erlassen hat, und ferner war der Beitritt zur Pensions- und Hülfskasse für alle Angestellten obligatorisch.

Dazu kommt, dass die übrigen schweizerischen Hauptbahnen ebenfalls solche Institutionen geschaffen haben und weit

grössere Beiträge an sie leisten als die Nordostbahn es bisher gethan; insbesondere haben sie den Grundsatz adoptirt,

dass die Verwaltung ungefähr gleich viel wie die sämmtlichen Mitglieder der Kasse zusammen einzulegen habe.

Diese auf weite Kreise sich erstreckende Ubereinstimmung ist nicht etwa ein Produkt blosser Nachahmungssucht,

sie wurzelt vielmehr im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaften. Derartige Einrichtungen sind nämlich das

wirksamste Mittel, das Personal zur treuen Ausübung des meist schweren und verantwortungsvollen Dienstes zu

ermuntern, dasselbe an die Unternehmung zu fesseln und so einen breiten Grundstock bewährter Angestellten

zu gewinnen.

Die wesentlichsten Unterschiede zwischen den bisherigen Statuten und den mit 1. April 1888 in Kraft getretenen

neuen sind folgende:

Während bisher die Mitglieder der Pensions- und Hülfskasse in drei Klassen eingetheilt waren, welche 3,

31/2 und 4°/o des Gehaltes und der Nebenhezüge in die Kasse einzulegen hatten, haben nunmehr sämmtliche gleich-

mässig 5°/o beizutragen. Von allen Gehaltserhöhungen sind jetzt drei Monatsraten der Kasse abzutreten, früher nur
eine. Das Maximum des Betrages, für welchen die Einlage geleistet und Pensionsberechtigung erlangt werden kann,
ist von 3000 auf 4000 Fr. erhöht. Während früher die Verwaltung jeweilen nur im Budgetwege einen jährlichen
Zuschuss nach freier Entschliessung bewilligte, ist sie nach den neuen Statuten verpflichtet, einen den Einlagen der

Mitglieder gleichkommenden regelmässigen Jahresbeitrag zu leisten. Abgesehen von Invalidität oder Tod in Folge

von im Dienste erlittenen Unfällen, welche ohne Rücksicht auf das Dienstalter einen Anspruch auf Pensionirung

gewährten und fernerhin gewähren, trat nach den alten Statuten die Pensionsberechtigung schon nach zurückgelegtem
zweiten Dienstjahre ein; nach den neuen ist sie an die Voraussetzung des zurückgelegten neunten Dienstjahres
geknüpft; vorher eintretender Tod oder Invalidität geben nur Anspruch auf eine mässige temporäre Unterstützung.
Die Pensionsansätze bleiben um 11—23, im Durchschnitt um zirka 15 °/o hinter denjenigen der Statuten von 1880

zurück. Bisher erhielten die Wittwe und die noch nicht 18 Jahre alten Kinder eines verstorbenen Mitgliedes
zusammen 80°/o der Pension, welche der Verstorbene im Fall der Invalidität bekommen hätte; hinterliess ein Mit-

gliedor niobt übersteige. In dom der üsssllsodakt gomaodten Rauksanerbiotsn übernadm jodaob der Bund nur dio Vsr-

plliodtung, die Verdältnisse dor Rasse neu xu ordnen und 2u konsolidiron. Durod diese RIausol sodisn nn8 das Loliioksal

der Rasse allxu solir in's Dngowisss gestellt. Wir bosoblosson dadsr, nooli vor der über àuadmo odor Verwerfung

dor Dtkerte entsodoidenden Donsralversammlung d!o Ltatutonrevision durobxuküliren. Rs tauodto allerdings das Bedenken

aus. dass dor Buudssratb von einem sololion dio Dnternodmung in ordobliodom Aasse belastenden Bosodlusse Unisss /um

Rüoktritt von soinor Rauksokkorte nedmon nnd so vioileiokt dio Rbsiokt dor Donoralvsrsammlung durodkrouxt worden

könnte. Allein dis Rüoksiodt aus diesen dook sebr unwadrsodeinlioden Rail wurde überwogen durok dio Rrwägung,

dass os sieb onr um dio sndliobs Rrlodigung einer längst pondentsn Rngelogendsit bandle und dass jeder Ronat

woitoron àksodubos das Dsüxit um 2ö,t>W Rr. vermodre, kür dieses abor sobliossliob wieder die Desollsodakt ein-

austoben dätte, wenn dor Rüokkauk an irgend oinor der noob xadlroiok vorbandonon Rlippon sokoitorto.

In matorioilor Boxisbung war uns obno Weitores klar, dass, naobdom sieb das Personal dnrob »sin Organ,

die Vorwaltungskomwission, xu oinor sobr orbobliobon Rrdödung soinor Doistungon und xu oinor Reduktion dor

Rsnsionsansprüods snerboton, auob die Oosellsodakt ibro Beiträge nawbakt steigern müsso, um dio Ras so vor dem

Ruin xu bowabron und aus sino gesunde, dauorbakto Ras is xu Stollen. Roobtliob war sio xu dieser Lanirung xwar

niobt vorptliodtot, woil dio Rasso stets eins juristisoke Rorson gebildet batte, wobl aber moralised. Ronn wonn auob,

wenigstens boi don spätern Rovisionon dor 8tatuton, dor Verwaltungskommission dor Rasso jewoilsn Dolegendeit xur

Vsrnodmlsssung gegeben worden war, so war es dood die Direktion, woledo die Ltatuton endgültig kostgsstollt und

tdatsäoblied orlasson bat, und kornor war der Loitritt xur Rensions- und Rülkskasse kür alls Vngsstolltsn obligatorised.

Daxu kommt, dass dis übrigen sodweixerisodon llauptbabnen ebevkalls solvdo Institutionen gosodatken baben und weit

grössere Beiträge an sie leisten als die Rordostbadn es bisder getban; insbesondere liabon sie den (Irundsatx »doptirt,

dass die Verwaltung ungokädr gleied viel wie die sämmtliobon Nitglieder der Rasso xusammen einzulegen dabo.

Diese aus weite Rreiso sied orstreekondo Übereinstimmung ist niobt etwa ein Rrodukt blosser Raodadmungssuodt,

sio wurxelt violmebr im woblvsrstaodsneu Interesse der tZesellsokakten. Derartige Rinrioktungon sind nämliod das

wirksamste Uittel, das Rersonal xur treuen Ausübung dos weist sodweren und verantwortungsvollen Dienstes xu

ermuntern, dasselbe an die Dnternebmung xu kesseln und so einen breiten Drundstovk bowädrtor Rngostellton

xu gewinnen.

Die wosöntliodston üntersodiedo xwisoden den bisdorigen Ltatuten und den mit 1. Rpril 1388 in Rrskt getretenen

neuen sind kolgonds:

Wsbrond bisder die ülitglioder der Ronsions- und Rülkskasso in drei Rlassen omgetdoilt waren, welode 3,

3^/2 und I^/o des Dodaltes und der Robenbsxügo in die Rasso oioxulkgsn dattsn, daben nunmedr sämmtliodo glsiod-

mässig ö i>/o beixutragon. Von allen tZedaltserbödungen sind jetxt drei Monatsraten der Rasse abxutreton, krüdor nur
eins. Das Uaximum dos Betrages, kür wslodsn die Rinlago geleistet und Rensionsbereodtigung erlangt worden kann,
ist von auk 4bbb Rr. ordödt. Wädrend krüdsr die Vorwaltung joweilen nur im Ludgotwege einen jädrliodon
^usokuss nsed kreier Rntsodliessung bewilligte, ist sie naod den neuen Ltatuton verplliodtet, einen den Rinlsgon der

àlitglieder gloiodkommenden regelmässigen dsdresbsitrag xu leisten. Rbgosedou von Invalidität oder I'od in Rolgo

von im Dienste erlittenen Unfällen, welode odne Rüoksiodt auk das Dienstalter einen Rnspruod auk Ronsionirung

gswädrton und kernordin ggwädren, trat naod den alten Ltatuton die Rensionsbereodtigung sodon naod xurüokgolegtom
xweiten Disnstjsdrs oin; naod den neuen ist sie an die Voraussetxung des xurüokgelögtön neunten Dionstjadres
goknüpkt; vorder eintretender I'od oder Invalidität geben nur Vnspruvd auk eine mässigo temporäre Dntorstütxung.
Die Rensionsansätxe bleiben um 11—23, im Durodsodnitt um xirka 1ö»/o dintor denjenigen der Ltatuton von 188t)

xurüok. Bisder erdiolten die Wittwe und die nvod niodt 18 dadre alten Rinder eines verstorbenen .llitgliedes
xusammen 3v"/o der Rension, welode der Verstorbene im Rail der Invalidität bekommen dättv; dinterlioss oin àlit-
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glied nur eine Wittwe (ohne Kinder unter 18 Jahren) oder nur Kinder unter 18 Jahren (ohne Wittwe), so reduzirte

sich die Pension auf 60 °/o ; — nach den neuen Statuten erhält die Wittwe unter keinen Umständen mehr als 40%,
jedes Kind nur 10%, alle Kinder zusammen aber höchstens 40%; ist keine Wittwe da, so beziehen die Kinder

auch noch die Hälfte des für die Wittwe vorgesehenen Ansatzes, also weitere 20%.
Nach einer approximativen Bilanz (wenn man eine technisch genaue Berechnung hätte aufstellen lassen

wollen, so hätte man die neuen Statuten noch allzu lange nicht einführen können) bleibt freilich noch immer ein Defizit

von 484,600 Fr. oder unter Berücksichtigung einerseits der vorhandenen Reserve, anderseits der seit 31. Mai 1884

aufgelaufenen Zinse vom damaligen Defizit ein solches von zirka 700,000 Fr. Gemäss einer Übergangsbestimmung

soll nun durch einen Fachmann die auf Grund der neuen Statuten sich ergebende Bilanz genau ermittelt werden.

Stellt sie ein Defizit heraus, so hat die Nordostbahn nötigenfalls durch ausserordentliche Zuschüsse dafür zu sorgen,
dass sich dasselbe bis Ende 1889 nicht vermehre; nachher wäre das finanzielle Gleichgewicht soweit nöthig durch

prozentuale Reduktion sämmtlicher Pensionen und Pensionsanwartschaften herzustellen.

Für die Gesellschaft resultirt aus den neuen Statuten ein jährlicher Beitrag von zirka 210,000 Fr., welcher

in den Jahren 1888 und 1889 wegen der eben erwähnten Verzinsung des Defizits und wegen der Nachzahlung

für die über 3000 Fr. hinaufgesetzten Betheiligungssummen sich auf 258,000 resp. 238,000 Fr. erhöht.

4. Rechnungswesen. Ausübung der allgemeinen Kontrole.

In Ausübung der ihm durch das Gesetz über das Rechnungswesen gegebenen Kompetenzen beanstandete der

Bundesrath folgende sieben in der Jahresrechnung pro 1886 auf Baukonto getragenen Posten und forderte Übernahme

derselben auf die Betriebsrechnung:

1. Fr. 1,719.58 für Fangschienen an der Thurbrücke bei Ossingen,

2. „ 368. 30 für Druckschienen an der Abzweigungsweiche nach Enge,

3. „ 1,982. 68 für drei neue Reservegeleise im Bahnhof Zürich,

4. „ 2,738. 75 für die steinerne Einfassung der Rampe im Rangirbahnhof Aarau,

5. „ 1,649. 52 (netto) für Geleiseänderungen in der Station Pfäffikon,

6. „ 418.48 für Ankauf und Zuleitung von Quellwasser in Wettingen,

7. „ 2,925. — für Zinse auf einer im Rechnungsjahr zur Auszahlung gekommenen Entschädigung
vom Bau der Bahn Glarus-Lintthal her.

Fr. 11,802.31.

Da nach unserer Ansicht diese sämmtlichen Ausgaben den Requisiten des Art. 3 Abs. 1 des genannten
Gesetzes entsprachen, hielten wir an der Buchung fest. Der Bundesrath hat den Streit an das Bundesgericht

gezogen und dieses durch Urtheil vom 16. März 1888 mit Bezug auf Pos. 2, 4 und 6 dem Bundesrathe,
hinsichtlich der Pos. 1, 3, 5 und 7 im Gesammtbetrage von Fr. 7276. 78 Cts. dagegen der Nordostbahn Recht

gegeben. Wenn auch das Urtheil, konform dem vagen Text des Gesetzes, wenig allgemeine Grundsätze enthält, die

für künftige Fälle eine Wegleitung bilden könnten, so ist dasselbe immerhin ein erfreulicher Beweis, dass die

Eisenbahngesellschaften nicht ganz schutzlos der Tendenz der Staatsverwaltung preisgegeben sind, für den Bund allmälig
einen vortheilhaften Rückkauf zu präpariren.

Wir genehmigten für unsern Theil die Jahresrechnungen der Bötzbergbahn und der Aargauischen Südbahn

pro 1886. Die endliche Begleichung des Auslandes mit der Schweizerischen Centraibahn betreffend die Rechnungen
der Aargauischen Südbahn pro 1883 ist schon in unserm vorjährigen Berichte erwähnt worden.

— s —

glisä mir sins Wittwe (alino kinder nntsr 18 äadrsn) oäsr nur kinäsr untsr 13 äakren (odns Wittwe), so recluzirte

sied äis ksnsion s.u 1 69 ^/o; — naod äsn nsusn Statuten erdält äis Wittwe nntsr keinen Dmstänäen medr aïs 49 ^/o,

)eâss Kind nur 19^/a, alls kinder zusammen aber döedstens 4V »/o; ist keine Wittwe à, so kszielien äis Kinder

aued nook àis Ilälkte äss für äis Wittwe vorgessksnen Ansatzes, also weitere 29 ^/o.

kaod sinsr approximativen Lilanz (wenn man sins teednisod genaue Lsreodnung dätts aufstellen lassen

wallon, so datte man äis neuen Statuten nood allzu lange niodt einfüdrsn können) bleibt krsiliod nood immer ein Déduit

von 434,699 1fr. oäer untsr Lsrüoksiodtigung sinerssits äer vordanäensn Reserve, anäerseits äer seit 31. Uai 1884

aufgelaufenen /inso vom damaligen Debzit ein solekes von zirka 799,999 kr. (Zsmäss einer Übergangsbestimmung

soll nun äurok sinsn kaelunann äis auf (Zrunä äer neuen Statuten sied ergebende Lilanz genau ermittelt wsräsn.

stellt sie sin Detlzit dsraus, so bat äis koräostbadn nötdigenkalls äured ausssroräsntliods ^usokllsss äakür zu sorgen,
äass sied äasselbs bis Knäe 1889 niodt vermsdre; naodder wärs äas finanzielle Dleiedgewiedt soweit nötbig äured

prozentuale Reduktion sämmtliodsr I'snsionen unä kensionsanwartsodakten dsrzustsllsn.

kür äis Dsssllsokakt rssultirt aus äen neuen Statuten sin Mdrlivdsr Leitrag von zirka 219,999 kr., wslodsr

in äsn äadrsn 1388 unä 1889 wegen äsr sben srwädntsn Verzinsung äss Defizits unä wegen äer kavdzadlung
kür äis über 3999 kr. diuaukgesetzten Lstdeiligungssummen sied auk 258,999 resp. 238,999 kr. erdödt.

4. làllMIIIKMKSM. ^NSiiìniIIA àl' !tIlMM9ÎN9I1 Kttlltlüle.

In Ausübung äer idm äured äas Dssetz üder äas Reodnungswsssn gsgkbsnöll Kompetenzen boanstanäkts äsr

Lunäesratd kolgenäs sieben in äer äakresrsodnung pro 1886 auf Laukonto getragenen kosten unä forderte Übernadme

äsrselben auk äis Letrisbsreodnung:

1. kr. 1,719.53 kür kangsodiensn an äsr kkurbrüoks bei Dssingsn,

2. 368. 39 kür Drueksodienen an äsr ikzweigungsweiods naok Kngs,

3. „ 1,982. 68 kür ärsi nous keservegsleiso im Ladndok /üriek,
4. „ 2,738. 75 kür äis steinerne Kinkassung äer Kamps im Rangirbadnkok iarau,
5. „ 1,649. 52 (netto) kür Dsleissänäsrungsn in äsr Station ktaktikon,

6. ^ 418.48 kür àkauk unä Zuleitung von (ZusIIwasssr in Wsttingsn,

7. „ 2,925. — kür Nnss auk einer im ksednungsjadr zur Vuszadlung gekommenen kntsedääigung
vom Lau äsr Ladn Dlarus-Dinttdal der.

kr. 11,892.31.

Da naod unserer insiedt äisss sämmtliedsn Ausgaben äsn Requisiten äss i.rt. 3 ibs. 1 äss genannten
Dssetzss ölltspraodsn, disltsn wir an äsr Luodung ksst. Der Lunässratd kat äen Streit an äas Lunäesgsriedt

gezogen unä äissss äured Drtdoil vom 16. Närz 1888 mit Lezug auk kos. 2, 4 unä 6 äsm Lunässratde,
tnnsiodtliok äsr kos. 1, 3, 5 unä 7 im Desammtbotrags von kr. 7276. 78 Dts. äagegen äsr koräostbadn keokt

Asgeben. Wenn auod äas Drtdoil, konkorm äsm vagen ksxt äss Dssstzss, wenig allgsmeins Drunäsätzs entdält, äiv
kür Künftige Källe sine Woglsitung biläsn könnten, so ist äasselds immsrdin sin erkreuliodsr Lowsis, äass äis kisen-

5adngessIIsodaktsn niodt ganz sokutzlos äsr ksnäenz äsr Staatsverwaltung preisgegeben sinä, kür äsn Lunä allmälig
einen vortdeildaktsn Rüokkauk zu präparirsn.

Wir gsnsdmigtsn kür unsern kdoil äis dadresreodnungen äer Lötzbsrgbadn unä äsr Vargauisoden Süäbadn

pro 1886. Die enälioke Lsglsiedung äss instancies mit äer Sedweizerisodsn Dsntralbakn bstrstkenä äis keedvungsn
äer iargauiselmn Süäbadn pro 1383 ist solion in unserm vor)ädrigen Leriodte srwädnt woräen.
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Der Voranschlag der Betriebsrechnung pro 1887 sah im Vergleiche mit dem Vorjahre eine Vermehrung der

Fahrleistungen um 46,396 Lokomotivkilometer, dabei aber eine Abnahme der Transporteinnahmen um 288,360 Fr.

vor. Der hierin liegende Widerspruch in Verbindung mit der allgemeinen Erscheinung, dass die Transporteinnahmen

sich nicht in gleichem Verhältnisse wie die Fahrleistungen und die Betriebsausgaben vermehren, bestimmte uns,

die Einladung an die Direktion zu richten, auf Grund anzufertigender Frequenztabellen die Frage zu prüfen und uns

darüber Bericht zu erstatten, ob nicht die Fahrleistungen ohne Beeinträchtigung berechtigter Interessen des Verkehrs

und der Landesgegenden reduzirt werden können. Die Erhebungen über die Frequenz sind, wie wir vernehmen,

veranstaltet, das Material ist aber bis jetzt nicht bearbeitet worden.

Abgesehen von einer etwelchen Erhöhung des Ertrages der verfügbaren Kapitalien wurde der von der Direktion

vorgelegte Voranschlag der Betriebsrechnung von uns unverändert zum Beschlüsse erhoben. Die nachstehende Tabelle

zeigt in gewohnter Weise die Differenzen, welche sich pro 1887 zwischen Rechnung und Budget herausstellten:

— « —

Osr VorunsobluA äsr kstrisbsrosbnunA pro 1887 sab im VsrAlsiobs mit äsm Vor^abrs sins Vsrmsbrun^ âsr

k'akrlsistun^en um 46,396 Oobomotivbilowstsr, äabsi absr oins ^bnabms äsr ^ransportsinnabmsn um 288,366 k'r.

vor. Osr bisrin lisZonäs Viäsrspruob i» VerbinäunA mit äsr allAsmsinsn tbsebsinun-;, dass à Iransportsinnalimsn
sieb niobt in ^Isivbsm Vsrbältvisss vis äis ^abrlsistunAsn unä äis östrisbsaus^absn vsrmsbrsn, bestimmte uns,

äis LinIaäunA au äis Oirsktion /u risktsn, aut Orunä an/uksrtiAsnäsr b're^usn/tabsllsn äis ?raAö ?u prüksn unä uns

äarübsr Osrisbt /u srstattsn, ob nistit 4is lìbrlsistunAsn otins Oskintraobti^unA borsobti^ter Interessen äes Verbsbrs

unà àsr OanässASAknäen rsäu/irt vsräsn könnsn. Ois I'irbsbunASii über äie ?rec>usn/ sinä, vis vir vernebmen,

vsrunstaltet, äas Uatorisl ist über bis jst/t nisbt bsurbsitet voräsn.

^b^sssben von sinsr stvslobs» IZrböbunA äss CrtraASS äsr vsrtü^barsn Capitalien vuräe äsr von äsr Oirsktion

vorAsIsZts VoranseblaA äsr OstrisbsreobnunA von uns »nvsränäsrt /um össobbisse srbobsn. Ois naekstobenäs 'tubs!Is

sisiZt in ^svobntvr ^siss äie Oittbren/en, voloks siob pro 1887 /visobsn ksolmun^ unä kuä^st bsrausstsllte» :



Differenzen zwischen dem Voranschlag und der
Die Rechnung ergibt + als der Voranschlag

in Aussicht nahm:

Betriebsrechnung pro 1887.
Fr. Fr. Fr.

0/0
d. Büdget-

satzes

Einnahmen. + ; -
I. Ertrag des Personentransportes + 141,288 2.71 ;

II. Ertrag des Gepäck-, Thier- und Gütertransportes + 370,460

4 511,748

4.59;

3.81'..

III. Verschiedene Einnahmen - 409,616*
102,132 0.7O

30.37

+

Ausgaben.

I. Allgemeine Verwaltung:
A. Personal - 22,823 5.54

B. Sonstige Ausgaben 3,812

26,635

5.54

5.54
IL Unterhalt und Aufsicht der Bahn:

~

A. Personal - 2,904 0.86

B. Unterhalt und Erneuerung der Bahnanlagon :

a) Unterhalt der Bahnaulagen + 5,538 0.99

b) Erneuerung des Oberbaues - 147,911 18.51

C. Sonstige Ausgaben - 9,569

154,846

18.52

6-99

III. Expeditionsdienst:

A. Personal i 29,249 1.07

B. Sonstige Ausgaben + 21,447 6.84

IV. Fahrdienst:
+ 50,696 1.07

A. Personal 1 + 7,467 0.88

B. Materialverbrauch der Lokomotiven und Wagen + 43,423 4.82

C. Unterhalt und Erneuerung des Rohmaterials :

a) Unterhalt - 60,938 6.87

b) Erneuerung - 29,647
2.81

6.76

D. Sonstige Ausgaben + 340

39,355 1-27

V. Verschiedene Ausgaben:

A. Pacht- und Miethzinse (Passivzinse) - 359,011* 33.58

B. Verlust an Hilfsgeschäften —

C. Sonstige Ausgaben + 53,083
305,928

32.75

24.81-

Total der Ausgaben - 476,068 4.78

Hievon ab: Entschädigungen für die Besorgung des Betriebsdienstes

auf andern Linien + 125.316 6.39

Netto-Ausgaben - 601,384 7.44

Überschuss der Betriebseinnahmen + 703,516 10.78

nn
* Zur Erklärung ,lor beocmders «uffall.ndon Differenz In Titel III der Einnahmen und Titel V A der Angaben Ist zu bemerken das. ^ Bndjg

jooh nach bisheriger Übung die aktiven und passiven Miethzlnse von Rollmaterial auch Ihr die hinterlegenden Bahnen berechnet sind, in der Rechnu g
ffo&en nur noch für die NordoBtbahn allein.

llistei'en^en 2ivi8olien äem Voi-an8vli>ag unil clei-
Oie Roobnung ergibt p aïs àor Voransoblag

in Aussiebt nabm:

ketiifib8i-evknung pio >887.
I r. ?r. ?r.

°/o
6.15ii6xst-

PUnuablNSII. p ^ -
I. Rrtrax às» porsooontransportos à 141,238 2.71 ^

II. Rrtraz àos Rlopâeb-, 'Idler- unà tliitortransportes 370,46»

I 511,748

4.»s

3.88.

III. Vorsokioàone Rinnalimou - 409,016*
102,132 0.?n

30.87

5

às^abon.
I. ^Ilßomeine Verwaltung:

Personal 22,823 5-à»

R. Zonstige Ausgaben 3,812

26,035

5.»4

5.84
II. Ilntordalt unà àksiobt àor Labn:

-4. Personal - 2,904 0.88

L. Ilntordalt unà Rrneuvrung àvr Labnanlagon:

a) Ilntorkalt àer Labnaulagon I- 5.538 0.S»

à) Rrnouorung àos Obsrbauos - 147,911 I8.»I

0. Lonstigo Ausgaben - 9,509

154,846

18. »2

6-SS

III. Rxpoàitivnsàionst:

Personal 29,249 >07

L. Ronstigo Ausgaben p 21,447 0.84

IV. Pabràionst:
->- 50,090 1.87

X. Personal -l- 7,407 0.8«

L. Hlatorialvorbrauvb àor l.odomotlven unà IVagon 4. 43,423 4.82

L. Ilntorkalt unà Rrnouorung àos Rollmatorials:

a) Rutorbalt - 00,933 6.87

b> Rrnousrnvg - 29,647

2.8.

6.78

O. Loustigo Ausgaben > 340

39,355 1.27

V. Vsrsobioàono àsgabon:
pavbt- unà llliotb^inso (passivxinso) - 359,011* 33. »8

R. Vorlust an llûlksgosobàkton —

L. Loustigs Ausgaben i 53.033
305,928

32.7»

24.81

lotal àer àsgabeo - 476,068 4.78

Ilivvon ab: Rntsokûàigungon kür àie Losorguug àos kotrisbs-

àioustos auk anàvrn Linien s- 125.310 6.8g

Hotto-^usgabon - 001.384 7.44

àorsobuss àer Lotriobsoinnakinsn 4 703,510 10.78

' -u. ,1°. b««°aà- >.I.k°r°°- ?u°> lil >1«. u°8 ?I.o. V ^ Xu^°b«° I.t -u 8^°^°° à-. im»^>°°°d osà dlàrixek Vbuox <I>° átiron u»ck p»»°I,e° Ul-wiio»« voo UoI.m»«sr.»I ,.uà lin 8!« k!n.°rln>8«°ckell l!»8n», b«r«°ànv, ->n-i, w 8«r N°°à°u x
?v?ou vor lloek tür <tio Aorâosìbàdu



5. Verwendung des Reinertrages.

Mit Vorlage vom 28. Mai v. J. begründete uns die Direktion die Notwendigkeit, die Pensions- und Hülfskasse

durch Revision ihrer Statuten auf neue Grundlagen zu stellen und inzwischen die Reserve für Reorganisation derselben

aus dem Reinertrage pro 1886 mit einem weitern Beitrag von 500,000 Fr. zu dotiren, und am 2. Juni schlug sie

vor, Ihnen folgende Verwendung des Reinertrages von 1886 zu beantragen:

Fr. 660,000. — den Prioritätsaktien auszurichten,

„ 500,000. — der oben genannten Reserve zuzuwenden und

„ 189,704. 50 auf neue Rechnung vorzutragen.

Fr. 1,349,704.50.

Bevor wir zur Beschlussfassung über diese Anträge zusammentraten, langte das Schreiben des Bundesrathes

vom 6. Juni ein, wodurch er der Gesellschaft die Verfügung über den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung für

so lange untersagte, als er nicht den Entscheid über den Bau der Moratoriumslinien erlassen haben werde (vide

Nachtrag zum vorjährigen Geschäftsberichte der Direktion, S. 10). Als trotz der gegen diesen Beschluss erhobenen

Vorstellung (vide ebendaselbst, S. 11) das Verbot definitiv bestätigt wurde (vide Spezialbericht der Direktion vom

10. Februar 1888, S. 4), kam wesentlich in Frage, ob Ihnen die Verschiebung der Beschlussfassung über den

Reinertrag oder aber die Verfügung über denselben unter Sistirung der Vollziehung beantragt werden solle.

Wir entschieden uns für letztere Alternative, weil sie unserm Standpunkte besser entsprach, dass der Bundesrath

mit diesem Verbote die Schranken seiner Kompetenz überschritten habe, weil wir es ferner für höchst wünschbar

erachteten, das Verhältniss zwischen Prioritäts- und Stammaktien hinsichtlich des Anspruches auf diesen Reinertrag

sofort zu regeln und möglichst bald eine sichere Grundlage für die Reorganisation der Pensions- und Hülfskasse

zu gewinnen.

Betreffend den Wortlaut unseres Antrages, den Sie einmüthig angenommen haben, verweisen wir auf den

Anbang und betreffend die weitere Entwicklung der Frage der sogenannten Dividendensperre auf Abschnitt 10.

6. Finanzwesen.

Nachdem wir Ende 1886 mit Rücksicht theils auf die politische Lage, theils auf die vom Bundesrathe

eingeleiteten Rückkaufsverhandlungen für einmal die Idee einer Konversion des grossen Hypothekaranlehens nicht weiter

zu verfolgen beschlossen, die Direktion jedoch eingeladen hatten, die Angelegenheit im Auge zu behalten und zu

geeigneter Zeit bezügliche Anträge zu stellen, fand sich die Direktion zu solchen in der That im Mai 1887 veranlasst,

als einerseits die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden kriegerischen Zusammenstosses europäischer Grossmächte

verschwunden und anderseits durch Ablehnung der Abfindungsvorschläge seitens der Moratoriumsunternehmungen der

Rückkauf in ziemlich weite Ferne gerückt schien.

Die Vorlage der Direktion bestand in einem Antrage auf Genehmigung eines Vertrages, durch welchen zehn

schweizerische und ausländische Bankhäuser sich verpflichteten, denjenigen Theil des neuen Anleihens, welcher im

Wege der Konversion und einer allenfalls auf ihr Begehren von der Nordostbahn zugleich zu eröffnenden Subskription
nicht abgesetzt würde, bis zum Belaufe von 84 Millionen Franken gegen eine Provision von 630,000 Fr. 8/4 °/o

der garantirten Totalsumme) fest zum Parikurse zu übernehmen. Neben diesem Vertrage kam das Projekt in Frage,

5. VvrneiàiiZ àes keinertis^es.

Uit Vorlage vow 28. àlai V. 'I. begründete uns die Direktion à Rotbwsmligkeit, die Ronsions- und Rülkskasse

durok Revision ibror Ltatuten auk noue Druiidlagon ?u stellen und iuxwisobon die Reserve kür Reorganisation derselben

aus dem Reinertrags pro 188k mit einem wsitsrn Beitrag von 500,000 kr. ?u dotirsn, und um 2. duni soblug sie

vor, Iknvn folgende Verwendung des Reinertrages von 1886 xu beantragen:

kr. 660,000. — den Rrioritätsaktion ausxuriobten,

500,000. — der oben genannten Reserve xuxuwenden und

„ 189,704. 50 auk neue Reokouog vorzutragen.

kr. 1,349,704.50.

Rsvor wir xur Rsseblusskassung über diese Anträge Zusammentraten, langte das Lobreiben des öundesratbss

vom 6. duni ein, wodurob er der Dosollsobakt die Verfügung über den 8aldo der (iswiim- und Verlustreobnung kür

so lange untersagte, als er niobt den kntsoboid über den Kau der Noratoriumslinion erlassen babon werde (vide

àobtrag ?um vorjäbrigen Desobäktsbsriobts der Direktion, 8. 10). Vls trot? der gegen diesen kesvbluss erkobensn

Vorstellung (vide ebendaselbst, 8. 11) das Verbot deönitiv bestätigt wurde (vide 8pe?ialboriobt der Direktion vom

10. kebruar 1888, 8. 4), kam wssentliob in krage, ob Ibnon die Vsrsobisbung der Lesoblusskassung über den Rein-

ertrag oder aber die Verfügung über denselben unter Listirung der Vollxiokung beantragt werden solle.

Wir entsvbiedsn uns kür letztere Alternative, weil sie unserm Ltandpunkto besser ontspraob, dass der kundes-

ratb mit diesem Verbote die Lobranken seiner Rompetonx übersobritten babs, weil wir es kerner kür böobst wünsebbar

sraobteten, das Verbältniss xwisoben Rrioritäts- und Ltammaktien kinsiebtliok des àspruobos auk diesen Reinertrag

sofort xu regeln und mögliobst bald eine siobere Drundlags kür die Reorganisation der Rsnsions- und klülkskasso

xu gewinnen.

Letrstkend den Wortlaut unseres Antrages, den 8ie einmütbig angenommen babsn, verweisen wir auk den

Vnbang und betrotkend die weitere Kntwicklung der krage der sogenannten Dividondensporre auk ^bsobnitt 10.

k. I«iliiiii?iivo8eii.

àobdom wir Rode 1886 mit Rüoksiobt tbeils auk die politisobe Rage, tbeils auk die vom Lundssratbs ein-

geleiteten Rüokkauksverbaudlungsn kür einmal die Idee einer Ronvsrsion des grossen Il/potbekaranlekens niobt weiter

xu verkolgen bosoblossen, die Direktion jedoob eingeladen batten, die Vngelegsnbeit im Vuge xu bebaltsn und xu

geeigneter Asit bexllgliobe Antrags xu stellen, land siob die Direktion xu solobev in der lkbat im Alai 1887 veranlasst,

als einerseits die Llekabr eines unmittelbar bsvorstebenden kriegerisobon ^usammenstossos suropäisvbor tZrossmäobte

versobwundon und anderseits durvb ^.blebnung der Vbüiiduiigsvorsobläge seitens der Noratoriumsuntsrnebmungen der

Rückkauf in xiemliob weite kerne gerückt sobisn.

Die Vorlage der Direktion bestand in einem Antrags auk Dsnebmigung eines Vertrages, durob weloben xebn

sobweixerisobe und ausländisobs kankkäuser siob verptliobtsten, denjenigen 'kbeil dos neuen àlsibsns, wolober im

Wege der Konversion und einer allenfalls auk ibr Legebren von der kordostbabn xugleiob xu eröffnenden Lubskription
niobt abgesetzt würde, bis xum Lelauks von 84 Nillionen kranken gegen eins Rrovision von 630,000 kr. (— ^/4 ^/o

der garantirten ^otalsumms) kest xum Rarikurss xu übernebmsn. Koben diesem Vortrage kam das Rrojekt in krage,
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die Konversion in vier, je ein halbes Jahr auseinander liegende Abtheilungen zu zerlegen, weil man in diesem Falle

der Garantie eines Finanzkonsortiums entrathen und so eine namhafte Summe ersparen könne und weil der Bundesrath

in der Kreirung eines so grossen, zehn Jahre lang unaufkündbaren Anleihens von 4°/o vielleicht mit Missvergnügen die

indirekte Erklärung erblicken würde, dass man hierseits den Rückkauf als abgethan betrachte. Wir entschieden uns

für die totale Konversion; denn die Sicherstellung gegen alle Wechselfälle war nicht zu theuer erkauft und für den

Bund als eventuellen Rückkäufer machte es keinen grossen Unterschied aus, ob wir die 84 Millionen Franken auf

einmal oder ratenweise konvertirten ; im letztern Falle hätten ja drei Quoten von je 20 oder 21 Millionen Franken

zur Konversion gelangen müssen, bevor endgültig über die Abtretung an den Bund entschieden sein konnte. Von

einem gänzlichen Verzicht auf die Konversion aber konnte keine Rede sein ; wenn wir uns nicht schweren Vorwürfen Seitens

unserer Mandanten aussetzen wollten, durften wir aus Rücksicht auf eine ungewisse Eventualität nicht die Gelegenheit

unbenützt lassen, der Gesellschaft den sichern Vortheil einer so erklecklichen Erleichterung der Zinsenlast zu verschaffen.

Welche Folgen unser Beschluss und welche Erfolge die Konversion hatte, ist in den Berichten der Direktion

(Nachtrag, S. 10; Spezialbericht, S. 3, 4, 14; Bericht pro 1887, S. 16) einlässlich dargestellt.

Das Gelingen der Anleihenkonversionen, die hiedurch und durch zehnjährige Sparsamkeit verbesserte Finanzlage

der Unternehmung, der in Folge richtiger Beleuchtung und Beurtheilung derselben gehobene Kredit der

Gesellschaft, die Schwierigkeiten endlich, welche der Bundesrath trotzdem der Wiederherstellung unserer freien

Selbstverwaltung entgegensetzte, — solche Umstände waren der Boden, aus welchem die Idee einer weitern grossen

Operation, der Konversion und Vermehrung des Prioritätsaktienkapitals, hervorwuchs. Indem ein Konsortium von

zehn Bankfirmen (die gleichen, die beim soeben behandelten Geschäfte betheiligt waren, mit dem einzigen

Unterschiede, dass an die Stelle des Comptoir d'Escompte de Paris die Herren Hentsch frères & Cie. in Paris traten)

gegen eine Provision von 440,000 Fr. es übernahm, die Ausgabe von 44,000 zu einer privilegirten Jahresdividende

von 5°/o berechtigton Prioritätsaktien zum Kurse von 550 Fr. zu garantiren, sicherte sich die Gesellschaft die

nöthigen Mittel zur Zurückzahlung der 22,000 alten Prioritätsaktien sammt der Prämie von je 100 Fr. und überdies

ein jeder Beanstandung entrücktes Kapital von 11 Millionen Franken zum Bau der Moratoriumslinien; und indem

sie sich vorbehielt und vornahm, weitere 8000 Prioritätsaktien zum gleichen Kurse an die bisherigen Prioritätsaktionäre

zur Ausgleichung ihres aufgelaufenen Dividendenguthabens für die Jahre 1880—1883, 1886 und 1887

abzugehen, sorgte sie für Bereinigung dieses Guthabens und zugleich für die Deckung des grössten Theiles der

Bankprovision vor.

Durch die Ausgabe der 52,000 neuen 5 °/o Prioritätsaktien im Nominalbetrage von 26 Millionen Franken

wird die Betriebsrechnung jährlich nur um 40,000 Fr. mehr belastet, als wenn man die alten 6 °/o Prioritätsaktien im Betrage

von 11 Millionen Franken beibehalten und das neue Kapital von 15 Millionen Franken durch 4 °/o Obligationen

aufgebracht hätte. Zu Gunsten der Operation fällt ganz besonders in's Gewicht, dass dadurch ein richtigeres

Verhältniss zwischen Aktien- und Obligationenkapital hergestellt wird, und dass man ferner allen Grund zu der Annahme

hat, es werde mit den neuen Prioritätsaktien ein viel grösserer Theil des Aktienkapitals wieder in feste und vorzugsweise

inländische Ilände gelangen.

Nachdem einige bei den Verhandlungen über diesen Garantievertrag von uns aufgestellte Postulate, namentlich

das, dass die neuen Prioritätsaktien nach zehn Jahren zum Emissionspreis zurückgekauft werden können, ganz
oder theilweise zugestanden worden waren, empfahlen wir Ihnen gern die Ratifikation des Vertrages.

Das weitere Schicksal desselben hängt enge mit der Moratoriums- und Rückkaufsangelegenheit zusammen

und wird daher in Abschnitt 10 behandelt.

Im Interesse leichterer Negoziabilität der für die Einzahlung auf die neuen Aktien auszugebenden Titel
bestand das Garantiekonsortium auf der Annahme der Bestimmung, dass sofort nach der Zutheilung der nicht zur

2

— 9 —

dis Konversion in vier, )s ein Kalbes labr auseinander liegende L.btbeilungen zu zerlegen, veil man in diesem kalle

der (Garantis eines kinanzkonsortiums entratben unà so oins nambakte 8umms ersparen könne und veil der Bundes-

ratb in der kreirung eines so grossen, zelm labre lang unaukkiindbaren knloibons von 4o/g vielleickt mit Missvergnügsn àis

indirekte Erklärung erblicken würde, dass mon kisrssits don kückkauk ni s abgetban bstracbts. ^Vir entscbieden uns

kür dis totale Conversion; denn die 8ickerstollung gegen alls Vmcbsclkälle vor nickt zu tksusr erkaukt unà kür àsn

Bund als ovsntusllen liückkäuker macbts es keinen grossen Dntorsckied aus, ob wir àie 84 Millionen kranken auk

einmal oàsr ratenweise konvertirten; im lstztern Kalis kättsn M àrsi (juoten von He 29 oàer 21 Millionen kranken

nur Konversion gelangen müssen, bevor endgültig über àis Abtretung an àen 11unà entscbieàen sein konnte. Von

einem gänzlicbcn Verniebt auk àie Konversion aber konnte keine Rede sein ; wenn wir uns niebt scbweren Vorwürken Lsitons

unserer Mandanten aussetzen wollten, àurkton wir aus ltüeksiebt auk sine ungewisse Kventualität nickt àis Delsgenbsit

unbenützt lassen, àer Desellsckakt àen sickern Vortkeil einer so erklecklicken Krleicbterung àer Ainsenlast zu vsrsckatken.

Vdelcbe kolgen unser Bsscbluss unà wsleks krkolge àis Konversion batte, ist in àen IZorickten àer Direktion

(kacbtrag, 8. 19; 8pezialbericbt, 8. 3, 4, 14; Lericbt pro 1887, 8. 16) einlässlick dargestellt.

Das Delingen àer ^VnleikonkonVersionen, àio kieàurck unà àurck zobnMbrigs 8parsamkeit verkesserte kinanz-

lags àer Illltsrnebmung, àer in kolge ricktiger Beleucbtung unà Beurtbeilung àerselbon gebokene kreàit àer Dossil-

sckakt, àio 8ckwierigkoitvn snàlick, weleko àer Bundssratb trotzdem àer ^VieàsrkorstelIunF unserer kreisn 8slbst-

Verwaltung entgegensetzte, — solcks Dmständs waren àer Loden, aus wsìckem àis làss einer wsitern grossen

Dperstion, àer Konversion unà Vormebrung àes krioritätsaktisnkapitals, ksrvorwucks. Inàem ein Konsortium von

zebn Bankllrmen (àio glsiokeu, àio beim soeben bskàllàeltsn Descbäkte betksiligt waren, mit àem einzigen

Dnterscbiode, àass an àis 8tells àes Oomptoir d'Dscompts ào karis àie Dorren Dentsck kràres & Die. in karis traten)

gegen sins krovision von 449,999 kr. es übernakm, àie Ausgabe von 44,999 zu einer privilsgirten labresdividends

von 5 o/g berocktigten krioritätsaktien /um Kurse von öö9 kr. zu garantiren, sickerte sieb àis Desellsckakt àis

nôtkigon Mittel zur Aurückzaklung àer 22,999 alten krioritätsaktien sammt àer krämie von )e 199 kr. unà überdies

ein )càer Beanstandung entrücktes Kapital von 11 Millionen kranken /um kau àer Moratoriumslinion; unà inàem

sis sick vorkokislt unà vornakm, weitere 3999 krioritätsaktien /um glsicken Kurse an àio bisksrigsn krioritäts»

aktionäro /ur tkusgleickung ikres aukgslaukenon Diviàsnàsngutkabens kür àio labre 1389—1883, 1886 unà 1387

ab/ugsbon, sorgte sie kür Vereinigung dieses Dutbakens und /ugloick kür die Deckung des grössten kbeilss der

Bankprovision vor.

Durck àis àsgabo der S2,999 neuen 5 o/n krioritätsaktien im Nominalbetrags von 26 Millionen kranken

wird die Letriebsrecknung )äkrlick nur um 49,999 kr. mokr belastet, als wenn man die alten 6 o/g krioritätsaktien im Betrags

von 11 Millionen kranken bsibekalton und das neue Kapital von 15 Millionen kranken durck 4 o/g Obligationen auk-

gekrackt kätto. Au Dunsten der Operation källt ganz besonders in's Dswickt, dass àaàurck ein ricktigeres

Vsrkältniss /wisckon Aktien- und Obligationeokapital kergestellt wird, und dass man kernsr allen Drund /u der /Vnnukme

dat, es werde mit den neuen krioritätsaktien sin viel grösserer kkeil des Aktienkapitals wieder in koste und vorzugsweise

illländiscke Hände gelangen.

kacbdsm einige bei den Verbandlungsn über diesen Darantiovortrag von uns aukgestellts kostulate, namsnt-

beb das, dass die neuen krioritätsaktien nack zskn labren zum kmissionsprois zurückgekaukt werden können, ganz
oder tkeilwoise zugestanden worden waren, empkaklsn wir Iknen gern die Ratiükation dos Vertrages.

Das weitere 8ckicksal desselben bängt enge mit der Moratoriums- und Bückkauksangelsgenkeit zusammen

und wird dabsr in Vbscknitt 19 bobandelt.

Im Interesse lsicbteror kogoziabilität der kür die Kinzablung auk die neuen Aktien auszugebenden kitel
liestand das Darantiekonsortium auk der Vnnabme der Bestimmung, dass sokort nack der Autkeilung der nickt zur

2
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Konversion alter Verwendung findenden neuen Aktien 50°/o des Nominalbetrages nebst dem Agio von 50 Fr. baar

einzuzahlen seien. Da demnach im Laufe des März oder April 1888 Einzahlungen von zirka 6 Millionen Franken

in Aussicht standen, für welche die Nordostbahn vorläufig keine Verwendung hatte, so wurde auf den 31. Mai 1888

das 4 °/o Anleihen von 7,100,000 Fr. vom 1. Oktober 1860 gekündigt. Für den Fall, dass die Aktienemission wegen

der Rückkaufsverhandlungen unterbleiben müsse, rechnete man darauf, dass man das gekündigte Anlehen unschwer

würde konvertiren können.

7. Tarifwesen.

Das einzige in diesen Abschnitt einzureihende Geschäft ist der Auftrag, den wir der Direktion ertheilten,

die Aufhebung des bundesräthlichen Beschlusses vom 22. Juni 1887 zu betreiben, gemäss welchem im Widerspruch

mit dem Gesetze und der bisherigen Praxis dem Bundesrathe eine Kontrole auch über das auf den Gütertransport

bezügliche Transport- und Tarifwesen der Dampfbootunternehmungen zustehen soll (s. Bericht der Direktion, S. 4).

Die Tendenz der Administrativgewalt, auf allen Wegen sich stets neue Kompetenzen zu schaffen, fordert umsomehr

die Wachsamkeit heraus, als man keine genügende Gewähr dafür hat, dass von denselben nur nach reiflicher Prüfung
und in billiger Abwägung der Verhältnisse Gebrauch gemacht und nicht gewichtige Interessen einem blossen

Uniformirungsdrange geopfert werden.

8. Bauwesen.

Das Baubudget pro 1887 wies folgende Zahlen auf:

Rest früherer Kredite Neues Budget Total
Fr. Fr. Fr.

A. Baukonto der Nordostbahn:

a) Bahnanlagen und feste Einrichtungen 389,410 475,961 865,371

b) Rollmaterial 84,000 117,285 201,285

c) Mobiliar und Geräthschaften 32,098 — 32,098

d) Nebengeschäfte 186,835 — 186,835

e) Unvorhergesehenes — 25,000 25,000

692,343 618,246 1,310,589

Hievon ab:

Abschreibungen auf Erneuerungsfond etc. 8,800 350,568 359,368

683,543 267,678 951,221
B. Baukonto Zürich-Zug-Luzern 10,992 — 10,992

C. Baukonto Bötzbergbahn 23,179 6,500 29,679

717,714 274,178 991,892
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Konversion alter Verwendung ündenden neuen Aktien 50 ^/o des Hominalbetrages nebst dem ^Vgio von 50 Kr. baar

einxuxablsn seien. Da dswnavb im Dauko àss Uärx oder ^pril 1883 Kinxsblungen von xirka 6 Millionen Kranken

in àssiekt standen, kür wslebs die Hordostbabn vorläufig keine Verwendung datte, so wurde auk äsn 31. àlai 1383

äas 4^/v ^nleibsn von 7,100,000 Kr. vom 1. Oktober 1860 gekündigt. Kür äsn Kali, äass äie Aktienemission wegen

äer Rüekkauksvsrbandlungen unterbleiben müsse, reobneto man äarauk, äass man äas gekündigte ^nleben unsebwer

würde konvertiren können.

7. I»lik^08VII.

Das sinxigo in diesen ^bsebnitt ein?.ureibenäs Oesobäkt ist der ^uktrsg, den wir der Direktion ertbeilten,

die L.ukbsbung des bunässrätbliobsn Desoblussss vom 22. ,1uni 1887 xu betreiben, gemäss welebsw im iViderspruob

mit dem Oesetxs und der bisberigen Kraxis dem Dundesratbe eins Kontrole auob über das auk den Oütertransport

bexügliobe Transport- und Bankwesen der Dampkbootuntsrnkbmungon xustebon soll (s. Dsriobt der Direktion, 8. 4).

Die lendenx der ^dministrativgewalt, auk allen Vlegsn sieb stets neue Kompstsnxen xu sobalken, kordert umsowsbr

die ^Vaebsamksit beraus, als man keine genügende Oewäbr dakür bat, dass von denselben nur naeb reikliobsr Drükung

und in billiger Abwägung der Verbältnisse Osbrauob gsmaebt und niekt gewiebtigs Interessen einem blossen

Dnikormirungsdrango geopfert werden.

8. ksiDsesen.

Das Daubudgst pro 1387 wies folgende Aablen auk:

ksst krlldsrsr Lrsàits Issues Luà^st l'otal
?r. ?r.

V. Daukonto der Hordostbabn:

a) öabnanlagen und ksste Kinriobtungen 339,410 475,961 865,371

i) Rollmatorial 84,000 117,285 201,285

c) Nobiliar und Oerätbsebaktsn. 32,098 — 32,098

Ä) Hoböngesobskto 186,335 — 186,835

e) Dnvorbergssebsnos — 25,000 25,000

692,343 618,246 1,310,589

Disvon ab:

^.bsobrsibungen auk Krneuerungskood sto. 3,800 350,568 359,368

683,543 267,678 951,221
D. Daukonto ^üriob-^ug-Duxern 10,992 — 10,992

O. Daukonto Dötxborgbabn 23,179 6,500 29,679

717,714 274,178 991,892
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Die bedeutendsten Einzelposten waren:

Ad A a. 104,900 Fr. (alter und neuer Kredit, abzüglich Abschreibungen) für Erweiterung des Güterbahnhofes Zürich

in der einzig noch offenen Richtung.

255,300 Fr. (neu) für Unterführung der Schaffhauser- und Wülflinger-Strasse in Winterthur. Nachdem alle

vom Standpunkt der Zweckmässigkeit, Schönheit, Ökonomie etc. vorgebrachten Gründe fruchtlos gewesen

sind, muss diese schon 1878 vom Bundesrathe oktroyirte Baute an Hand genommen werden.

57,000 Fr. (neu) für Stationserweiterung Örlikon, Versetzung des Güterschuppens etc.

Ad À b. 84,000 Fr. für Anschaffung von 20 gedeckten Normalgüterwagen. Erneuerung des früheren Kredites, der

noch nicht benutzt werden konnte, weil die Einigung namentlich auch mit der Bundesbehörde über den

Typus dieser Wagen lange Zeit in Anspruch genommen hatte.

63,285 Fr. (neu) für Anschaffung von Apparaten für kontinuirliche Bremsen.

181,335 Fr. Rest der Kosten des neuen Halbsalondampfers „Helvetia" auf dem Bodensee.

Auf Grund von Spezialvorlagon der Direktion genehmigten wir ferner:

einen abgeänderten Plan und Vertrag betreffend die Station Horgen, der gegenüber dem früher vereinbarten

und bereits vom Bundesrathe genehmigten Plane eine Verbesserung der in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes

befindlichen Strassen zum Gegenstand hatte und der Nordostbahn eine Mehrausgabe von zirka

3000 Fr. verursacht;

den Plan für die Station Wiedikon-Aussersihl, zu deren Erstellung der Bundesrath die Nordostbahn kraft

Art. 14 des Eisenbahngesetzes verhalten hat (v. Geschäftsbericht der Direktion pro 1886, S. 6 und 7).

Für das Emplacement wurde die äussere Seite der Kurve gewählt, hauptsächlich mit Rücksicht auf die

künftige Entwicklung der dortigen Gegend und die Möglichkeit des Anschlusses von Verbindungsgeleisen.

Der für diese Baute bewilligte Kredit betrug 78,000 Fr.

9. Verträge mit andern Transportanstalten.

Der Vertrag zwischen der Nordostbahn und der Schweizerischen Centraibahn einer- und der Gotthardbahn

anderseits über den Personen- und Gepäckverkehr zwischen Basel und den Stationen der Gotthardbahn ist schon in

unserm vorjährigen Geschäftsberichte behandelt worden.

Wir genehmigten einen Vertrag mit der Strassenbahn Frauenfeld-Wyl betreffend den bau- und

betriebstechnischen Anschluss derselben im Bahnhofe Frauenfeld.

Wie wir in unserem Berichte pro 1885 mittheilten, war der für den Personen- und Gepäckverkehr die

Konkurrenzverhältnisse zwischen den verschiedenen Linien der Nordostbahn und der Vereinigten Schweizerbahnen

regelnde Vertrag vom 18. Mai 1878 hierseits auf den 1. Januar 1888 gekündigt worden, mit der Eröffnung an die

Gegenkontrahentin, man sei bereit, in Unterhandlungen über eine neue, den thatsächlichen Verhältnissen besser

entsprechende Beordnung der fraglichen Verkehrsbeziehungen einzutreten. Solche Verhandlungen wurden denn auch

frühzeitig eingeleitet; sie zogen sich aber so lange hinaus, dass man nicht hoffen konnte, bis Ende 1887 eine

Einigung herbeizuführen. Wir ermächtigten daher die Direktion, die Gültigkeit des alten Vertrages bis Ende März 1888

zu verlängern.

Ad Ad.

a)

b)
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Dig bedeutendsten Kinsslpostsn waren:

Vd V «. 104,900 kr. (alter und neuer Kredit, absügliob Vbsvbreibungon) kür Krwsiterung des Lütöibabnbokes Küriob

in der oinsig noob otkenon Riobtung.

255,300 kr. (neu) kür llnterkübrung der Lobatkbaussr- und ^Vüiklingkr-Ltrasse in V>'intertbur. kaelalem alle

vein Ltandpunkt der /weokniässigk«4t, Lobönbsit, Ökonomie eto. vorgebraobton Lründe kruektlos gewesen

sind, muss diese sebon 1878 vom Lundesratbs oktro^irts Laute an Land genommen werden.

57,000 kr. (neu) kür Stationserwoiterung Örlikon, Versetzung dos Lûteisobuppens ete.

Vd V ö. 84,000 kr. kür Vnsobatkung von 20 godsokten Lormalgütorwagen. Krnsuerung des krüboren Kredites, der

noeb niobt kenntet werden konnte, weil die kinigung namsntlieb auob mit der Lundesbebörds über den

L^pus dieser ^Vagen lange ^oit in Vnspruob genommen batte.

63,285 kr. (neu) kür Vnsebalkuvg von Apparaten kür kontinuirliobe Lromssn.

181,335 kr. Lest der Losten des neuen Lalbsalondampkers „Helvetia" auk dem Lodenses.

^uk Lrund von Lpesialvorlagen der Direktion gonolimigton wir keiner:

einen abgeänderten Klan und Vertrag betretend die Station Lorgen, der gegenüber dem krüber vereinbarten

und bereits vom Lundesratbs gensbmigton Liane eine Verbesserung der in unmittelbarer Lake des Labn-

bokos bskindliebkn Ztrasssn sum (logenstand batte und der Lordostbabn eine ülebrausgabe von îdrka

3000 kr. vsrursaobt;

den LIan kür die station >Viedikon-Vu8sersibI, /u deren krstsllung der Lundesratb die Lordostbabn krakt

Vrt. 14 des Kisonbabngesàos vsrbalten bat (v. Lesebäktsboriobt der Direktion pro 1886, 8. 6 und 7).

kür das Kmplaoomsnt wurde die äussere Leite der Kurve gewäblt, bauptsäobliob mit Lüeksiebt auk die

künftige kntwieklung der dortigen Legend und die Wgliobksit dos Vnsoblusses von Verbindungsgeleissn.

Der kür diese Laute bewilligte Kredit betrug 78,000 kr.

9. Vorträte mit iinàn IidliKpoitdiistüItoii.

Der Vertrag /wisobon der Lordostbabn und der Lobwei^srisoben Lentralbabn einer- und der Lottbardbabn

anderseits über den Lersonsn- und Lepävkverkebr ^wisobon Lasel und den Ltationon der Lottbardbakn ist sobon in

unserm vorjäbrigen Lesebäktsberiobts bebandelt worden.

^Vir gsnebmigton einen Vertrag mit der Ltrasssnbabn Krausnkeld-Vzd betrekkend den bau- und betrieb»-

teobnisobon Vnsolduss derselben im Labnboko krauonkeld.

Vie wir in unserem Lsriobts pro 1385 mittboilten, war der kür den Lorsonen- und Öspäokvorkebr die

konkurrön^verbältnisso ^wisobon den versobiedenen Linien der Lordostbabn und der Vereinigten Lebwoi^erbabnen

regelnde Vertrag vom 18. ài 1873 biorsoits auk den 1. danuar 1888 gekündigt worden, mit der krökknung an die

Lsgsnkontrabontin, man sei bereit, in Lnterbandlungen über eine neue, den tbatsäoblioben Verbältuissen besser

entsproebölldö Leordnung der kragliobsn Verkebrsbei-iebungon einzutreten. 8olo.be Verbandlungsn wurden denn auob

krübsoitig eingeleitet; sie sogen sieb aber so lange binaus, dass man niebt bokkon konnte, bis knde 1887 eine

Kinigung lierbeisuküliron. Vir ermäobtigten daber die Direktion, die Lültigkeit des alten Vertrages bis knde Närs 1888

su verlängern.

Vd Va!.

a)

b)
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Am 17. Januar d. J. kam dann zwischen den beidseitigen Direktionen ein Vertrag zu Stande, durch welchen

die wechselseitigen Antheile an den Einnahmen der konkurrirenden Routen den seit 1878 in der Verkehrsbewegung

eingetretenen Wandlungen möglichst entsprechend neu normirt wurden.

Die wesentlichste Verschiebung fand in dem auf die Konkurrenzrouten via Uster und via Thalweil in der

Richtung Glarus angewiesenen Verkehre statt, wo der Antheil der Nordostbahn von 62% auf 95% erhöht wurde;

eine geringe Steigerung (von 62% auf 65%) trat zu unsern Gunsten auch ein im nämlichen Verkehr Richtung

Mühlehorn. Dagegen wurde das Betreffniss der Nordostbahn an den Einnahmen der Konkurrenzrouten Rorschach-

Winterthur via St. Gallen und via Romanshorn von 50 auf 40% herabgesetzt.

Im Ganzen sichert der neue Vertrag der Nordostbahn gegenüber der bisherigen Theilung eine gewisse

Mehreinnahme, immerhin noch nicht eine solche, wie die Nordostbahn nach ihrer Verkehrsstellung sie zu

beanspruchen berechtigt wäre. Der Vertrag ist indessen je auf Schluss eines Jahres, zum ersten Male auf Ende

1889, kündbar.

10. Grundlagen und Umfang der Unternehmung. Moratoriums- und Riickkaufsangelegenlieit.

In den verschiedenen Berichten der Direktion — Geschäftsberichte pro 1885, 1886 und 1887, Nachtrag zum

vorjährigen Geschäftsberichte (d. d. 20. Juni 1887), Spezialbericht vom 10. Februar 1888 und zweiter Spezial-

bericht vom 1. Juni 1888 — wie in andern Abschnitten unseres gegenwärtigen Berichtes ist die Moratoriumsund

Rückkaufsangelegenheit mit den damit in Verbindung stehenden Fragen so ausführlich dargestellt, dass wir

an diesem Orte nur noch wenige Ergänzungen anzubringen haben.

Zur Herstellung des Zusammenhanges erinnern wir zugleich in aller Kürze an die hauptsächlichsten Vorgänge.

1886, Oktober und November. Eröffnung des Bundesrathes, dass er die Moratoriumsfrage in Verbindung mit

dem Rückkauf der Nordostbahn zu lösen versuchen wolle (Geschäftsbericht der Direktion pro 1886, S. 7 und 8;
Nachtrag dazu, S. 3 und 4).

11. November. Wir ermächtigen die Direktion, zu Verhandlungen mit dem Bundesrathe über den Verkauf

der ganzen Unternehmung an den Bund und eventuell zum Abschluss eines bezüglichen Kaufvertrages (unter

Ratifikationsvorbehalt) Hand zu bieten, unter der Bedingung, dass gleichzeitig die Frage der Baumoratorien ihre definitive

Erledigung im Sinne einer gänzlichen Liberirung der Nordostbahn von den Bauverpflichtungen finde (Geschäftsbericht

der Direktion pro 1886, S. 8; Nachtrag, S. 4—6; unser Geschäftsbericht pro 1886, S. 10).

Unterhandlungen zwischen der hundesräthlichen Delegation und den Moratoriumsunternehmungen zum Zweck

der Erzielung einer Einigung über den Loskauf der Nordostbahn von den Bauverpflichtungen. Bedingungen der

Komites, wesentlich im Sinn der Ablehnung des Abfindungsprojektes (Geschäftsbericht der Direktion pro 1886,
S. 8-15).

1887, 21. März. Gegenvorschläge der Nordostbahn sowohl auf Grund des Loskaufs als der Erfüllung der

Bauverpflichtungen (Geschäftsbericht der Direktion pro 1886, S. 15—21; Nachtrag, S. 8 und 9).
21. Mai. Wir beschliessen die Konversion der 4% und 4% % Titel des grossen Hypothekaranleihens

(Abschnitt 6 hievor ; Nachtrag, S. 9 ; Geschäftsbericht der Direktion pro 1887, S. 14 f.), nachdem die Nordostbahn sich bei

den Rückkaufsverhandlungen stets volle Freiheit für die Vornahme dieser Operation vorbehalten hatte (Nachtrag, S. 6 — 10).

6. Juni. Der Bundesrath untersagt der Nordostbahn vorläufig die Verfügung über den Reinertrag von 1886

(Nachtrag, S. 10).
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^m 17. äanuar à. ä. kam 6g.no 2visobsn äsn bsiässitiAsn Dirsktionsn vin Vertrag /u 8tanäs, äurob vslobsn

äis vsebssIssitiAsn ^ntbsils an äeo Dinnabmen ävr konkurrironäsn Routsn äso svit 1878 in äsr VsrksbrsbsvsAunA

sinAstrstsnen Wanälungsn inö^Iiobst sotsprsobsnä neu normirt vuräsn.

Dig wsssntliobsts VsrsobisbunA kanä in ävin guk äis Honkurrsn^routsn vig Dstsr unä via 7lba1vsil in ävr

ItiobtunA Oiarus gvAsvisssnsn Verksbrs statt, wo äsr àtboii äsr i^oräostbgbn von 62 ^/o guk 95 ^/o erböbt wuräo;

sins AsrinAv 8tsiAsrunA (von 62>/2 guk 65 »/o) trgt 2u unsern Ounston guob ein iin ngmliobsn Vsrksbr Riobtun^

klüblsborn. DgASZsn vuräs äas östrskkniss äsr üoräostbabn gn äsn kinnabmsn äsr Üonkurrsnüroutsn Rorsobaob-

Vkintortbur vig 8t. Oallon unä vis Itonianstiorn von 56 guk 46 ^/o bsrabASset^t.

Im Osnösn siobsrt äsr nsus Vertrag äsr Horäostbabn ASZonübsr äsr bisbsriZsn Iboilun^ eins Asvisss

Usbrsinngbms, imwsriiio noob niobt sins solobs, wis äis üoräostbabn naok ibrer VsrksbrsstsIlunA sis 2U bsan-

spruoben bsrsobti^t wäre. Der VsrtrgZ ist ivässssn )s guk 8obluss sinos äabros, 2um srstsn Nais guk Dnäs

1389, künäbsr.

10. 0r»n«II»Aeu uu<l lImfiìiiA <1vr HuteiiioIimuiiA. Moratoriums- iiiul liürkItaut'sunAeloAeuIieit.

In äsn vorsobisäsnen Dsriobtöll äsr Direktion — Ossobäktsbsriobts pro 1885, 1886 unä 1887, HaobtrgA 2UM

vorjuiiriZon Oesobäktsboriobto sä. ä. 26. äuni 1887), Lpo^iaibsriobt vom 16. Dsbruar 1838 unä xwoitsr 8poài-
beriodt vom 1. äuni 1338 — vis in gnäsrn ^bsobnittsn unseres As^enwärtiAsn Lsriobtss ist äis Moratoriums-

unä kuokkauksanAsIsAsubsit mit äsn ägmit in Verbinäun^ stsbsnäsn krg»on so auskübrlivk äarASstsIIt, ägss wir

gn äisssm Orts nur nook venire Dr^gn^un^sn gn/nbrin^sn babsn.

^ur LsrstkIIunA äes ^usammsuban^ss srinnsrn wir öuZIsiob in gilsr Xür^s gn äis bauptsaokliobsten Vor^ünAS.

1886, Oktober unä Hovsmbsr. DrötknunZ äss Luoässrgtkss, ägss sr äis läoratoriumskrgAS in VsrbinäunA mit

äsm Düokkguk äsr Horäostbabn 2u lösen versnoben woiis (Ossobgktsbsriobt äsr Direktion pro 1886, 8. 7 unä 8;
MobtrgA äg/u, 8. 3 unä 4).

11. November. >Vir ermäobtiASn äis Direktion, 2u VsrbgnälunAön mit äsm Lunässratbs über äsn Vsrkguk

äsr ASN2SN IIntsrnsbmunA gn äsn Lunä unä sventusli 2um ^bsobluss eines bo/.üg!iobon HgukvsrtrgAks suntsr Itgti-

Lkationsvorbsbsit) Ilanä 2U bistsn, unter äsr LsäinZunA, ägss Alsiob^sitiZ äis IkrgAS äsr Daumorstorisn ibrs äsknitivo

DrlsäiAunA im 8inns sinsr Agn^iiobsn DibsrirunA äsr Horäostbabn von äsn DsuvsrptbobtunAöll tinäs (Oosobäktsboriobt

äsr Direktion pro 1886, 8. 8; àobtrgA, 8. 4—6; unssr Ossobäktsbsriobt pro 1836, 8. 16).

Dntsrbgnälunßsn ^wisobsn äsr bunässrätbliobsn Dolsgation unä äsn >1oratoriumsuntornsbmunAsn 2um /wooic

äsr Dr^isIunA sinsr Dini^un^ über äsn Doskguk äsr üoräostbabn von äsn Lguvsrpüiobtungsn. DsämAunFkn äsr

Komitss, vsssntliob im 8inn äsr ^blsbnunA äss ^bünäunAspro)oktös (Ossobgktsbsriobt äsr Direktion pro 1886,

8. 8-15).
1887, 21. Ugi2. OsAsnvorsobigAö äsr Horäostbgbn sovobl guk Orunä äss Doskguks gis äsr DrküIIunA äsr

DguvsrpüiobtunASn (Ossobgktsbsriobt äsr Direktion pro 1886, 8. 15—21; HgobtrsZ, 8. 3 unä 9).
21. klgi. Vkir besoblissssn äis Conversion äsr 4^/s unä 4)/4^/o 'ritsl äss Arosson kkxpotbskgrgnlsibons

s^bsobnitt 6 bisvor; àobtrg^, 8. 9 ; Oesobäktsbsriobt äsr Direktion pro 1887, 8.14 k.), ngobäsm äis ^koräostbgbn siob bsi

äsn küokkguksvsrbgnäiunAsn ststs volls krsibsit kür äis Vorngbms äiossr Operation vorbobgitsn batts (àobtrgF, 8.6 — 16).

6. äuni. Dsr Lunässrgtb untersagt äsr Horäostbabn vorläuÜA äis VsrkÜAUnA übsr äsn lîsinsrtrgA von 1886

(HaobtrgA, 8. 16).
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23. Juni. Definitive Bestätigung des Verbotes trotz dagegen erhobener Vorstellung (Abschnitt 5; Nachtrag,

S. 11 f.; Spezialbericht, S. 10). — Entscheid des Bundesrathes, dass die Nordostbahn genügend erstarkt sei, um ihre

Bauverpflichtungen successive zu erfüllen. Vorbehalt späterer Bestimmung der Reihenfolge (Spezialbericht, S. 3—9).

28. Juni. Schlussnahme der Generalversammlung über die Verwendung des Reinertrages, Auftrag zur

Anfechtung der Beschlüsse des Bundesrathes vom 23. Juni (Abschnitt 5 ; Anhang, S. 18 f.; Spezialbericht, S. 10 und 11).

20. August. Kassationsklage gégen das bundesräthliche Verbot der Verfügung über die Reinerträge und über

die Verschiebung des Entscheides betreffend die Reihenfolge der Linien (Spezialbericht, S. 11 — 21).

24. September. Urtheil der Appellationskammer des zürcherischen Obergerichts : Nichteintreten auf die

Kassationsklage (Spezialbericht, S. 23—30).

Wiederaufnahme direkter Unterhandlungen mit einzelnen Komites, theils durch die Direktion, theils durch

Herrn C. Fierz-Landis als Besitzer resp. Vertreter einer grossen Zahl Aktien. Als Basis dient der Vorschlag, ausser

der Subvention der jeweilen im Bau befindlichen Linie jedes Jahr 2 Millionen Franken auf die neuen Linien zu

verbauen und die Reihenfolge durch den Bundesrath bestimmen zu lassen, wogegen die Komites die Dividenden

freizugeben hätten. Allein es werden von den Komites Bedingungen gestellt, welchen die Erfüllung der ursprünglichen

Bauverpflichtungen vorzuziehen ist.

18. Oktober. Dem Bundesrathe wird erklärt, dass man darauf verzichte, hinsichtlich der Reihenfolge

der Linien besondere Wünsche zu äussern und, abgesehen von der Linie Thalweil-Zug, im Ganzen eine Baufrist

von acht Jahren beantrage. Leistung des Ausweises, dass die Nordostbahn in den angesammelten Ersparnissen und

den neun weitern jährlichen Amortisationsquoten die zum Bau nöthigen Mittel besitze, ohne dass die Reinerträge dafür

verwendet werden müssten. Ankündigung eines Projektes, das Aktienkapital zu vermehren (Spezialbericht, S. 31—33).

25. Oktober. Entscheid des Bundesrathes, dass die rechtsufrige Zürichseebahn zuerst in Angriff zu nehmen

sei. Botreffend die Ausweis- und Baufristen werde er der Bundesversammlung Antrag stellen (Spezialbericht, S. 33 f.).
1. November. Der Bundesrath lehnt es ab, über den Finanzausweis (v. oben sub 18. Oktober) sich

auszusprechen, bevor die Bundesversammlung die Frist dafür festgesetzt habe (Spezialbericht, S. 34).

10. November. Konferenz zwischen den Betheiligten unter der Leitung des Eisenbahndepartements über die

Frage, ob die rechtsufrige Seebahn bis in den Bahnhof Zürich fortzusetzen oder nur bis Stadelhofen zu bauen sei

(Spezialbericht, S. 35).

24. November. Ermächtigung der Direktion zum Abschluss eines Vertrages mit einem Bankkonsortium über

Sicherstellung der Emission von 44,000 neuen Prioritätsaktien. Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung

zur Ratifikation dieses Vertrages und entsprechenden Änderung der Gesellschaftsstatuten. — Auftrag zur Kündigung
des 4°/o Anleihens von 7,100,000 Fr. vom 1. Oktober 1860 (Abschnitt 6 hievor; Spezialbericht, S. 35 — 41).

26. November. Mittheilung des Garantievertrages an den Bundesrath unter Verweisung darauf, dass derselbe

erst in Kraft trete, wenn die Dividendensperre aufgehoben sei (Spezialbericht, S. 41 f.).

29. November. Gesuch an die Bundesversammlung um Festsetzung der Frist für den Finanzausweis und

den Beginn der Erdarbeiten an der rechtsufrigen Zürichseebahn (Spezialbericht, S. 43 f.).

2. Dezember. Der Bundesrath lehnt es nochmals ab, über die Finanzlage der Nordostbahn sich auszusprechen,

resp. die Dividendensperre aufzuheben; vorerst müsse die Frage des Finanzausweises für die Moratoriumslinien bei

Anlass der Konzessionsverlängerung für die rechtsufrige Zürichseebahn von der Bundesversammlung erledigt sein

(Spezialbericht, S. 42). — Mittheilung des Bundesrathes, dass ihm ein Aktionär eine bedeutende Anzahl von

Nordostbahnaktien zur Verfügung gestellt und eventuell zum Kaufe angeboten habe, unter der Bedingung, dass die Prioritäts-
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23. duni. Dotinitivo Lostätigung des Vorbotss trotx ciagegon orbobonor Vorstellung (àbsobnitt 5; Naobtrag,

8. 11 k.; 8poxialboriobt, 8. 10). — Lntsebeid dos Lundosratbos, class die Norclostbabn genügend erstarkt soi, um ibro

Lauvorptliobtungon suooossivo xu orküllon. Vorbebalt spstoror Lestîmmung clor Rolboukolgo (8poxialboriokt, 8. 3—9).

28. duni. 8oblussnabms dor Oonsralvorsammlung über die Vorwondung clos Roinortragos, Vuktrag xur ^.n-

koobtung der Losoblllsso dos Luiulesratbes vom 23. don! ^bsobnittb; àbang, 8. 18 k.; Lpoxialberiebt, 8. 19 und 11).

29. August. Nassationsklago gügvn das bundosrätbliobo Verbot dor Vorlügung über dio Lsiuorträgo und übor

dlo Vorsobiobung des Dntsoboidos botretkond dis Itoibonkolgo dor Linien (8poxialboriebt, 8. 11-21).

24. 8optombor. Drtbsil dor ^ppsllationskammor dos xüroborisobon Obsrgoriobts: Niebteintreton auk dis Das-

sationsklago t8pexiall>eriebt, 8. 23—39).

Vkiedsrauknabme direkter Ontorbandlungon mit oinxolnon Nomitos, tlioils durob dis Direktion, tboils dureb

Dorrn 0. Diorx-Landis als Lesitxer rosp. Vortrotor oinor grosson Zabi Vktisn. Ni s Lasis diont dor Vorsolilag, ausser

dor 8ubvsntion dor ^owoilon im Lau boündliobon Linie jedes dsbr 2 Millionen Drankon auk die oouon Linien «u

vorkauen und dio Loibonkolgo durob den Lundosratb bestimmen xu lassen, wogegen dio Domites dis Dividenden

kroixugobon liättsn. Nilein os werden von don Domites Lodingungsn gostollt, wolobon die Drküllung der ursprüng-
liolion Lauvorpiliobtungsn vorxuxiebon ist.

18. Oktober. Dom Lundosratlro wird erklärt, dass man darauk verxiebte, binsiobtliob dor Leibsnkoige

dor Limon bosondoro ^Vünselce xu äussorn und, abgessbon von der Linio Lbalwsil-^ug, im Oanxon eins Laukrist

von aobt dabron beantrage. Leistung dos Ausweises, dass dio Nordostbabn in don angosammolton Drsparnisson und

don noun woitern jäbrliobsn Nmortisationsc^uoton dis xum Lau nötbigon Nittol bositxo, obno dass die Iteinorträge dakür

verwendet wordon müsston. Ankündigung oinos Lrojoktos, das Aktienkapital xu vorinobron )8poxialboiielit, 8. 31—33).

25. Oktober. Lntsebeid dos Lundosratbos, dass dis rsobtsukrigo ^üriobsoobabn xuorst in Nngrilk xu nobmon

sei. Lotrokkond dio Ausweis- und Laukriston words or dor Lundssvorsammlung Nntrag stsllon (Lpexialboriebt, 8. 33 k.).

1. November. Dor Lundosratb Isbot es ab, übsr don Dinanxauswois (v. obon sub 18. Oktober) sieb ansxn-

sprsobon, bovor dio Lundosvorsammlung dio Drist dakür kostgosstxt babo (8pexialboriobt, 8. 34).

19. November. Donkoreux xwisebon don Lotboiligton unter der Leitung dos Dissobabodopartomonts übor dio

Dragg, ob dio roobtsukrigo 8oebabn bis in don Labnbok /ürivb kortxusstxon odor nur bis 8tadolbokon xu bansn sei

(8poxialboriobt, 8. 35).

24. November. Drmäobtigung der Direktion xum Nbsobluss oinos Vertrages mit oinom Lankkonsortiuw über

8ioborstöllnng dor Lmission von 44,999 nouon Lrioritätsaktion. Dinborukung oinor ausssrordontliobon Oonoralversammlung

2ur ltatiiikation diosss Vortragos und ontsproobondon Nndorung der Oosollsobaktsstatuton. — Nuktrag xur Kündigung
des 4»/o Nnloibons von 7,199,999 Dr. vom 1. Oktober 1899 (Nbsobnitt 6 kiovor; 8psxialboriobt, 8. 35 — 41).

29. November. Nittboilung dos Oarantiovortragos an don Lundosratb untor Vorwoisung darauk, dass derselbe

erst in Drakt troto, wonn dio Dividondonsxorro aukgobobon sei (8poxialboriobt, 8. 41 k.).

29. November. Ossuob an die Lundosvorsammlung um Dostsotxung dor Drist kür don Dinanxauswois und

den Loginn der Drdarboiton an dor rsobtsukrigon ^üriobsoobabn )8poxialboriöbt, 8. 43 k.).

2. Doxembor. Dor Lundosratb lobnt ss noobmals ab, übsr dio Dinanxlago der Nordostbabn sieb ausxuspreobon,

resp, die Dividsndsnsporro aukxukoben; vorerst müsso dis Drags dos Dinanxauswoisos kür dio Moratoriumslinion bei

àilass dor Donxsssionsvorlangorung kür die rsobtsukrigo ^Uriobsoobabn von dor Lundosvorsammlung orlodigt sein

(Lpoxialboriebt, 8. 42). — Nittboilung dos Lundosratbos, dass ibm sin Aktionär oino bodsutsndo Nnxabi von Nordest-

babnaktion xur Vorkügung gostollt und ovontuoll xum Dauko angoboton babo, unter dor Lodingung, dass dis Lrioritats-
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aktien mit 600 Fr. und die Stammaktien mit 500 Fr. in eidgenössischen 3Ü2 °/o Obligationen zu pari bezahlt und

den Prioritätsaktien die gutgeschriebenen Dividenden, sowie der Zins des" laufenden Jahres überlassen werden.

Vorschlag, die über den Ankauf der Nordostbahn begonnenen Verhandlungen fortzusetzen (Spezialbericht S. 44 f.).

7. Dezember. Wir beauftragen die Direktion, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, in der Meinung, dass

die durch dieselben präzisirte Offerte des Bundesrathes uns zur weitern Beschlussfassung vorzulegen sei (Spezialbericht,

S. 45). — Verschiebung der auf den 17. ausgeschriebenen Generalversammlung auf den 29. Dezember.

13. Dezember. Konferenz zwischen den beidseitigen Delegationen. Besprechung des von der hierseitigen

vorgelegten Entwurfs eines Kaufvertrages. Der Bundesrath anerbietet für die Stammaktien 450 Fr. (Spezialbericht,

S. 45).

22. Dezember. Herr C. Fierz-Landis, sich als Inhaber von 10,600 Aktien bezeichnend, stellt das Gesuch,

dass auf die Zeit zwischen dem 20. und 25. Januar 1888 eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen und

derselben die Frage vorgelegt werde, ob sie geneigt sei, den gesammten Besitz der Gesellschaft mit allen Aktiven,

Rechten und Lasten der schweizerischen Eidgenossenschaft zu folgenden Bedingungen abzutreten: Der Bund bezahlt

für jede Stammaktie 500 Fr., für jede Prioritätsaktie 600 Fr. nebst den denselben laut Rechnungsabschluss der

Nordostbahn pro 1886 gutgeschriebenen Dividenden und 30 Fr. für das laufende Jahr, alles zahlbar in 31/2°/o eidgenössischen

Obligationen mit noch zu vereinbarender Verfallzeit und zu den im Laufe der nächsten Woche zwischen dem

Bundesrathe und dem Verwaltungsrathe der Nordostbahn festzusetzenden weitern Bedingungen. Beschluss: Herr

Fierz habe sich über den Besitz von 10,600 Aktien auszuweisen und ferner eine genau formulirte, keiner weitern

Bearbeitung bedürftige, sondern sich unmittelbar zum Dispositiv eines Beschlusses eignende Motion einzureichen; das

Präsidium sei ermächtigt, sobald diese Bedingungen erfüllt sein werden, nach Massgabe von § 12 Abs. 5 und § 13

der Statuten eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen. (Die Bedingungen sind nicht erfüllt worden,

sondern der Bundesrath hat eine direkte Offerte gestellt.) — Genehmigung eines Vergleiches mit den Vertretern

des Komite für eine Eisenbahn Dielsdorf-Niederweningen, wodurch im Wesentlichen die alten Vertragsstipulationen

wiederhergestellt werden. (Das Komite hat den Vergleich nicht ratifizirt, resp. die Ratifikation an nicht annehmbare

Bedingungen geknüpft. Geschäftsbericht der Direktion, S. 5.)

28. Dezember. Zweite Konferenz in Bern. Besprechung der von der bundesräthlichen Delegation an dem

Entwurf des Kaufvertrages angebrachten Änderungen (Spezialbericht, S. 45 f.)

29. Dezember. Die Generalversammlung ermächtigt uns, den Garantievertrag mit dem Finanzkonsortium

definitiv zu genehmigen, und beschliesst für den Fall des Inkrafttretens des Vertrages Abänderung der §§ 3 und 4,
sowie eine neue Übergangsbestimmung der Statuten (Anhang, S. 19 f.; Spezialbericht, S. 46 f.). — Wir ertheilen dem

Garantievertrage die definitive Genehmigung und beauftragen die Direktion, bei Notifikation des Beschlusses das

Garantiekonsortium auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, dass der Vertrag wegen Abtretung der Nordostbahn

an den Bund dahinfalle.

30. Dezember. Anzeige von der Vertragsgenehmigung an den Bundesrath mit nochmaliger Erinnerung an die

Aufhebung der Dividendensperre (Spezialbericht, S. 47 f.).
31. Dezember. Gesuch an den Bundesrath um Genehmigung der Statutenänderung (Spezialbericht, S. 47).

1888. 9. Januar. Dritte Konferenz behufs Feststellung der Kaufbedingungen (Spezialbericht, S. 48—50).
18. Januar. Der Bundesrath sendet den Entwurf eines Kaufvertrages sammt dem Protokoll über eine

Übergangsbestimmung ein, mit dem Ersuchen, sein Vertragsanerbieten so rechtzeitig der Generalversammlung vorzulegen,
dass dieselbe im Falle sein werde, ihre Erklärung über Annahme oder Verwerfung vor Ablauf des Monats Februar

abzugeben (Spezialbericht, S. 50—52; zweiter Spezialbericht, S. 3—6).
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aktisn wit 600 Dr. und dis 8tamwaktion wit 599 Dr. in oidgonössisobon 3^/2^/0 Dbligationou zu pari bozablt umi

don Drioritätsaktien dis gutgosobrisbonon Dividenden, sowie der /ins dos laukondon satires üborlassen worden. Vor-

svblag, àis über àsn Antrank dor Dlordostbabn bogonnonon Vorbandlungen kortzusotzon (8pozialboriobt 8. 44 k.).

7. December. >Vir boauktragon dio Direktion, (tie Vorbandlungen wieder aukzunebmen, in dor Noinung, dass

àis dureb diosolbon präzisirto Okkorto des Dundesratties uns zur woitorn lleseblusskassung vorzulegen soi (8pezial-

boriobt, 8. 45). — Vorsokiobung dor auk don 17. ausgosobrisbonon Donorslvorsamwlung auk don 29. Dezember.

13. Dozswbor. Konferenz zwisobon don boidsoitigsn Delegationen. Dosproobung dos von dor biorsoitigon

vorgolegton Entwurfs oinos Kaukvortragos. vor Dundosratb ansibiotot kür dis 8tamwaktion 459 Dr. (8pozial-

boriobt, 8. 45).

22. Dozswbor. llerr D. Diorz-Dandis, siob als lobabor von 19,699 àktion bozoiobnond, stellt das Dosuob,

dass auk dio /sit zwisobon dow 29. und 25. danuar 1388 oins anssorordontliobo Donoralvorsawmlung oinborukon und

dorsolbon dio Drags vorgelegt words, ob sis geneigt soi, don gssawwton Dssitz dor Dssollsobakt wit allou Aktiven,

Rovbton und Daston dor sobwoizorisobon Didgonossonsobakt zu kolgondon Dodingungon abzutreten : Dor Lund bozablt

kür )odo 8tamwakDo 599 Dr., kür )odo Drioritätsaktis 699 Dr. nobst don donsolbon laut Roobnungsabsobluss dor Kord-

ostbabn pro 1836 gutgssobrisbonon Dividenden und 39 Dr. kür das laukondo dalir, allos zaldbar in 3^/2^/0 oidgonös-

sisobou Dbligationon wit novli zu voroinbarondor Voriällzeit und zu don im Dauks dor mi.rüsten ^Voolio zwisobon dow

Dundosratbo und dow Vorwaltungsratko dor Kordostbabn kestzusotzondon woitorn Dodingungon. Dssoliluss! Dorr

Dior? babo siob übor den Dositz von 19,699 Aktion auszuweisen und kornor oino gonau korwulirto, keiner woitorn

Doarboitung bedürftige, sondern siob unmittolbar zum Dispositiv oinos Dosoblussos oignondo Notion oinzuroiobon; das

Dräsidiuw soi orwäobtigt, sobald dioso Dodingungon orküllt sein wordon, naob Nassgabo von §12 rVbs. 5 und § 13

dor 8tatuton oino aussorordontliolio Donoralvsrsawwlung einzuberufen. (Die Dodingungon sind niât orküllt wordon,

sondorn dor Dundosratb bat eins direkte Dtkerts gostollt.) — Donobwigung oinos Vvrgloiobes mit den Vortrotorn

dos Kowito kür oino Disonbabn Diolsdork-Kiodorwoningen, wodurob im Vosontliobon dio alten Vortragsstipulationon

wiederbergostollt worden. (Das Konnte bat don Vorgloiob niobt ratiüzirt, rosp. die DatiLkation an niobt annobwbaro

Dodingungon geknüpft. Dosobäktsboriokt dor Direktion, 8. 5.)

23. Dozswbor. /weite Konkoronz in Dorn. Dosproobung der von dor bundosrätbliobon Delegation an dow

Dntwurk dos Kaukvortragos angobraobton àdoruogon (8pozialborivbt, 8. 45 k.)

29. Dozowbor. Die Donoralvorsammlung orwäobtigt uns, don Darantiovortrag wit dow Dinanzkonsortium

detinitiv zu gonokwigon, und bosvbliosst kür don Dali dos Inkrakttrstons dos Vortragos Abänderung dor §§ 3 und 4,
sowio oino neue Übergangsbestimmung dor 8tatuten (ànbang, 8. 19 k.z 8pozialboriobt, 8. 46 k.). — Vdr ortboilon dow

Darantiovortrags die definitive tZonobwigung und boauktragon die Direktion, boi Kotiülcation dos Dosoblussos das

Darantiokonsortiuw auk die Nögliobkoit aukworkssw zu waobon, dass dor Vortrag wogon Abtretung dor Kordostbabn

an den Dund dakinkallo.

39. Dozowbor. Anzeige von dor Vertragsgsnobwiguog an den Dundosratb mit noebwaligor Drinnorung an dio

^ukbobuvg dor Dividondensperro (8po?ialboriobt, 8. 47 k.).

31. Ds?ewbor. Dosuob an don Dundosratb um Donebwigung dor 8tatutonändorung (8po?ialbor!obt, 8. 47).

1888. 9. danuar. Dritte Konteren? bobuks Doststollung dor Kaukbodingungon (8po?ialboriobt, 8. 48—59).
18. danuar. Der Dundosratb sondot don Dntwurk oinos Kaufvertrags» sammt dow Drotokoll übor oino Übor-

gangsbostiwwuvg sin, mit dow Drsuobon, sein Vortragssnorbioton so rsobt?oitig dor DeneralVersammlung vorzulegen,
dass diosolbo im Dallo sein words, ibrs Drklärung übor ^nnabino odor Vorworkung vor Vblauk dos Nonats Dobruar

abzugeben (8po?ialboriobt, 8. 59—52; zweiter 8pozislboriobt, 8. 3—6).
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23. Januar. Vor die Frage gestellt, ob wir diesem Begehren des Bundesrathes ohne weiteres oder erst dann

und nur dann entsprechen sollen, wenn wir uns hinsichtlich des von uns über das Kaufsanerbieten abzugebenden

Gutachtens schlüssig gemacht haben und zwar zur Empfehlung desselben gelangen, entscheiden wir uns in ersterem

Sinne, mit Rücksicht einerseits auf die offenbar dem Rückkauf günstige Stimmung eines grossen Theiles der Aktionäre,

anderseits auf die politische Stellung des Offerenten und auf seinen Entschluss, von den über den Kopf der

Verwaltung hinweg mit einzelnen Aktionären gepflogenen Verhandlungen zum direkten Verkehr mit den statutengemässen

Organen zurückzukehren. Einberufung der Generalversammlung auf den 25. Februar.

26. Januar. Im Hinblick darauf, dass die Abtretung der Unternehmung an den Bund noch von mancherlei

Bedingungen abhänge, ersucht die Direktion den Bundesrath nochmals um die Erledigung ihrer Schreiben vom 30.

und 31. Dezember, und fragt ihn an, ob er nicht die Rückzahlung des gestützt auf die projektirte, nun aber

unmöglich gewordene Aktienemission gekündigten Anleihens von 7,100,000 Fr. gegen Auslieferung der an dessen

Stelle zu kreirenden neuen Obligationen übernehmen wolle (Spezialbericht, S. 52 f.).

7. Februar. Antwort des Bundesrathes: Er erachte es nicht für angemessen, die Frage der Abänderung der

Statuten vor der Generalversammlung vom 25. Februar zu entscheiden, werde dies aber sofort nachher thun.

Ablehnung der Anregung betreffend Rückzahlung des gekündigten Anleihens (Spezialbericht, S. 53).

9./II. Februar. Feststellung unserer Anträge an die Generalversammlung über die Kaufsofferte des Bundesrathes.

(Zweiter Spezialbericht, S. 3—12).

Eine Motion des Herrn C. Fierz-Landis, auf eine Abänderung des § 14 der Gesellschaftsstatuten gerichtet,
in dem Sinne, dass, wenn es sich um die Abtretung der Unternehmung an den Bund handle, die im vierten Absatz

vorgeschriebene Beschränkung des Stimmrechtes dahinfallen und jede Aktie eine Stimme haben soll, wird als

verspätet eingereicht der bevorstehenden Generalversammlung nicht vorgelegt.

Die Direktion wird ermächtigt, die revidirten Statuten der Pensions- und Hülfskasse (s. Abschnitt 3) zu

genehmigen und mit thunlichster Beschleunigung in Wirksamkeit zu setzen.

25. Februar. Generalversammlung behufs Beschlussfassung über das Kaufsanerbieten des Bundesrathes.

Um den Schein der Chicane zu vermeiden, ist davon abgesehen worden, strengere Bedingungen für die Theil-

nahme an der Generalversammlung (z. B. Deposition der Aktien) vorzuschreiben. Immerhin wurde den Anmeldestellen

eine genaue Instruktion gegeben, um die fiktive Vertheilung der Aktien nach Möglichkeit zu verhüten;

u. A. musste jede Anmeldung für eine Stimmkarte die eigenhändige oder per procura unterzeichnete Erklärung

enthalten, dass der Betreffende wirklich Eigenthümer der angemeldeten Aktien sei, oder mit der Erklärung eines

bekannten Bankhauses begleitet sein, dass die Aktien bei ihm auf den Namen des Anmeldenden deponirt seien.

In der Voraussicht, dass mehrere Abstimmungen werden stattfinden müssen, und in der Absicht, dieselben

durch Erleichterung der Arbeit der Stimmenzähler abzukürzen, wird im Saale unter der Kontrole des Notariates

der Stadt Zürich jedem Träger einer oder mehrerer Stimmkarten als für die Abstimmungen ausschliesslich gültiger
Ausweis ein Stimmcouvert verabfolgt, auf welchem die Gesammtzahl der Stimmen notirt ist, die er nach Massgabe

seiner Stimmkarte resp. Stimmkarten in eigenem Namen oder in Vertretung Dritter abzugeben berechtigt ist.

Es liegen folgende Anträge vor:

A) des Verwaltungsrathes :

a) Hauptantrag: Auf das Kaufsanerbieten des Bundesrathes nicht einzutreten.

b) Eventueller Antrag für den Fall, dass der Hauptantrag verworfen werden sollte:

„Die Direction wird ermächtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Verwaltungsrath mit

dem hohen Bundesrathe einen Vertrag über Verkauf der Nordostbahnunternehmung an den Bund
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23. .lanuar. Vor die Drags gestellt, ob wir diesem Logebrsn des Lundesratbes abno weiteres oder erst dann

und nor dann ontspreoben sollen, wenn wir un» binsiobtliob des von uns über das Dauksanorbisten abvugobendon

Outaobtons soklüssig gsmaobt bubon unà vwar vor Dmpksblung dsssslbon gelangen, ontsobeiden wir uns in ersterem

Kinns, mit Rlloksiobt sinsrssits auk dis okkonbsr dom Lüokkauk günstige Ltiwmung sines grossen Ibsiles der àktienâro,
anderseits auk dis politisobo Ltsllung des Okkoronten und auk seinen Dntsobluss, von den über den Dopk der

Verwaltung binweg wit einzelnen Aktionären gepklogensn Verbandlungen 2 um direkten Vsrkebr mit den statutsngemässen

Organen vurüokvukobron. Diobsrukung der Oensralversammlung auk don 25. Dsbruar.

26. danuar. Iw Hinblick darauk, dass dis Abtretung der Ilnternobwung an den Itund noob von mansbsrloi

Itodingungon abbängs, ersuobt die Direktion don Lundesratb noobwals um die Erledigung ibrsr Lobreiben vom 36.

und 31. Devembsr, und kragt ibn an, ob er niokt die Lüokvablung dos gsstütvt auk die projoktirts, nun aber

unwöglivb gewordene Aktienemission gskündigtsn L.nleibsns von 7,166,666 Dr. gsgon Auslieferung der an dessen

Ltslls vu krsirondsn nsuon Obligationen übernebmen wolls (Lpsvialberiobt, 8. 52 k.).

7. Dsbruar. Antwort des Lundesratbes: Dr oraobts es niobt kür angemessen, dis Drags dor Abänderung der

Ltatutsn vor dor Osnsralversammlung vom 25. Dsbruar vu entsoboiden, words dies aber sokort naobbsr tbun.

^blvbnung der Anregung botrekksnd ltiiekvablung des gekündigten ^nloibens (Lpovialbsriobt, 8. 53).

9./II. Dsbruar. Doststsllung unssrsr Anträge an die Osneralvorsammlung über die Dauksolkerto des Hundes-

ratbos. (Dweiter Lpovialberiobt, 8. 3—12).

Dine Notion dos Dorrn O. Dierv-Dandis, auk sine Abänderung des H 14 der Oesellsobaktsstatuton gsriobtst,
in dem 8inno, dass, wenn es sieb um dis Abtretung der Dnternsbmung an don Lund bandle, die im vierten Nbsatv

vorgssvbriobkns Losobränkung des Ltimmrsobtes dakinkallen und jode ^.ktie eins 8timme baben soll, wird als vor-

spätot singsrsiobt der bevorstsbondsn Oensralversammlung niebt vorgelegt.

Dis Direktion wird ormäobtigt, die revidirtsn Ltatuton der Densions- und Dlllkskasss (s. ^bsebnitt 3) vu

gonebmigsn und mit tbunliobster Leseblounigung in Wirksamkeit vu sstvsn.

25. Dsbruar. Oensralversammlung bebuks Lsseblusskassung über das Xauksanerbieten des Lundesratbes.

Dm den 8vbsin der Obioans vu vermeiden, ist davon abgegeben worden, strengere Ledingungsn kür die Dboil-

nabms an der Oonsralversammlung (v. L. Deposition der Aktien) vorvusobreibsn. Imwsrbin wurde den Anmelde-

Stollen oins genaue Instruktion gegsbon, um dis öktivs Vertbsilung der Aktien naob Nögliobkeit vu verbüten;

u. musste jode Anmeldung kür oins Ltimmkarts dis oigsnbändigs oder per procura unterveiebnets Drklärung

entbaltsn, dass der Letrekkonde wirkliob Digsntbümer der angsweldsten Aktien sei, oder mit der Drklarung eins«

bekannten Lankbauses begleitet ssin, dass die Aktien bei ibm auk den Namen dss Anmeldenden deponirt seien.

In der Voraussiobt, dass msbrers Abstimmungen werden statttmdsn müssen, und in dor Absiebt, disselben

dureb Drleiobtsrung der Arbeit der Ltimmenväblsr abvukürven, wird im 8aale unter der Dontrolg des Notariates

dsr 8tadt ^üriob jedem Drägor sinor oder mobrorsr 8t!mmkarton als kür dio Abstimmungen aussoblissslieb gültiger
àuswsis ein Ltimmoouvert vsrabkolgt, auk welobem die Oosawmtvabl dor Ltimmsn notirt ist, die er naob Nassgabs

seiner Ltimmkarts resp. Ltimmkartsn in sigsnsm Namen odsr in Vertretung Dritter abvugeben borsobtigt ist.

Ds liegen kolgends Anträge vor:

â) dos Vorwaltungsratbos:

a) Dauptantrag: àk das Dauksanorbieten des Lundesratbes niobt einvutrotsn.

b) Dventuellor Antrag kür den Dali, dass der Dauptantrag verworfen werden sollte:

5 Die Direction wird ermäobtigt, unter Vorbsbalt dor Oenebmigung durob den Vorwaltungsratb mit

dem bobon Lundosratbe einon Vertrag über Verkauf der Nordostbabnunternebmung an den Lund
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auf der Basis des vorliegenden Kaufsanerbietens abzuschliessen, soferne der hohe Bundesrath die

Zustimmung zu folgenden Änderungen und Zusätzen ertheilt:

„1. Die Nordostbahn soll nicht verpflichtet sein, die jetzigen Direktoren mit der Liquidation zu

beauftragen, sondern über die Art der Durchführung der letztern freie Hand behalten ; gleichwohl

sollen die sämmtlichen durch die Liquidation und während derselben entstehenden Kosten vom

Bunde übernommen werden.

„2. Der Bund hat sich zu verpflichten, nach Perfektwerden des Yertrages den einzelnen Inhabern

von Aktien die letztern jederzeit oder aber innert einer zu bestimmenden Frist auf Verlangen

abzunehmen und dafür den in Art. 2 vorgesehenen Gegenwerth in Bundesobligationen je in

entsprechendem Verhältnisse zu verabfolgen.

„In gleicher Weise hat sich der Bund zu verpflichten, nach Perfektwerden des Vertrages

die Coupons für die in Art. 3 bezeichneten Dividenden den Inhabern auf Verlangen innert näher

zu bestimmender Frist abzunehmen und dafür den im Art. 3 vorgesehenen Gegenwerth zu

vergüten.

„3. Der Bund hat sich zu verpflichten, gegenüber der Pensions- und Hülfskasse in diejenige Rechts¬

stellung einzutreten, wie solche durch die Statuten genannter Kasse vom 10. Februar d. J. für
die Bahngesellschaft begründet worden ist."

c) Antrag betreffend das „Protokoll" für den Fall, dass bedingte oder unbedingte Annahme des

Kaufsanerbietens beschlossen werden sollte.

„Der Verwaltungsrath wird ermächtigt, der im Protokolle niedergelegten Vereinbarung, mit Wirkung
vom Tage der bezüglichen Mittheilung an den Bundesrath an, die Genehmigung zu ertheilen."

B) Antrag des Herrn C. Fierz-Landis mit einem von ihm aufgenommenen Zusatzantrag des Herrn

Guyer-Zeller zu Ziff. 2:

„Das Kaufsanerbieten des hohen Bundesrathes vom 18. Januar a. c. wird unter folgenden

Bedingungen angenommen:

„1. Die Nordostbahn-Gesellschaft soll nicht verpflichtet sein, die jetzigen Direktoren mit der Liqui¬

dation zu beauftragen, sondern über die Wahl der Liquidatoren freie Hand behalten.

„Einer der Liquidatoren wird vom hohen Bundesrathe gewählt.

„2. Der hohe Bundesrath verpflichtet sich, drei Monate nach Perfektwerden des Vertrages den ein¬

zelnen Aktieninhabern ihre Aktien jederzeit auf Verlangen abzunehmen und dafür den in Art. 2

vorgesehenen Gegenwerth in Bundesobligationen zu verabfolgen.

(Zusatzantrag Guyer): „Der hohe Bundesrath verpflichtet sich ferner, drei Monate nach Perfektwerden des Ver¬

trages die Coupons für die in Art. 3 bezeichneten Dividenden den Inhabern auf Verlangen
abzunehmen und dafür den Gegenwerth von Fr. 236. — minus Fr. 42. —, die in Art. 2 verrechnet

sind, mit Fr. 194. — Werth Ende 1888, zu vergüten."

„3. Die Dividendensperre wird vor dem 12. März d. J. definitiv vom hohen Bundesrath aufgehoben."

Nachdem unser Antrag mündlich je von einem Mitgliede der Direktion und unseres Kollegiums begründet
und sonst von Niemand das Wort ergriffen worden ist, wird zuerst in eventueller Abstimmung (auf den Fall,
dass in der Hauptabstimmung beschlossen würde, auf die Offerte des Bundesrathes einzutreten) mit 4468 gegen
1007 Stimmen beschlossen, dies unter den von den Herren Fierz und Guyer (im Gegensatz zu den von uns)

beantragten Bedingungen zu thun.
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auk dsr Kasis des vorliegenden Kauksansrbietens abKuseblisssen, soksrne dor bobs Rundssratb dis

Zustimmung KU kolgendsn Änderungen und ^usaken srtbeilt:

,1. vis Kordostbabn soli niebt vsrplZiebtst ssin, dis ist^igsn virsktorsn mit dsr Liquidation K u

bsauktragsn, sondern üdsr àis .Vrt der vurebkübrung dsr làtsrn kreis vand beìialten; glsiobvobl
sollen dis sämmtlisben dureb àis Liquidation und väkrsnd dersellien sntstsbsnden Losten vom

Kunde übsroommsn werden.

„2. ver Lund bat sloi> Ku vsrpüiektsn, naob ksrksktvsrdsn des Vortrage« äsn einzelnen Inbabsrn

von Aktien ciis làtsrn )sderKvit oder aber innsrt sinsr K.u bsstimmsnden lkrist auk Vsrlangsn
abKunsbmsn und dakür äsn in Vrt. 2 vorgssobsnsn vegenwsrtli in öundesobligationsn )e in

ontsprsebsodsm Vsrbältnisso Ku vsrabkolgen.

„In glsivbor Weise dat sieb «lsr kund Ku vsrptliebtsn, naek ksrksktvsrdsn àes Vertrags«

àis (loupons kür <lis in Ärt. 3 bsKeiobiieteu vividsndsn den Inbabsrn auk Verlangen innsrt näber

KU bestimmender brist àunsbmsn und dakür dsn im ^rt. 3 vorgegebenen vsgsnvortk Ku

vergüten.

„3. Der kund liat sieli /u vsrptliebtsn, gsgenübsr dsr ksnsions- und vülkskasss in dis)snige Reebts-

Stellung siosutrstsn, vis solobe dureb dis Ltatutsn gsnanntsr Lasse vom 111. bebruar d. 3. kür

dis Kalmgesellseliakt begründet worden ist."
o) Äntrag bstrskksnd das „krotokoll" kür dsn Lall, dass bedingte oder unbedingte Ännabme dss Kauks-

anerbieten« bssoblosssn worden sollts.

„Der Verwaltungsratb wird srmäobtigt, dsr im krotokolls niedergelegten Vsrsinbarung, mit Wirkung
vom lags dsr bsKügliobsn Nittbsilung an den Lundssratb an, dis vsnebmigung Ku ertbeilsn."

l>) Äntrag dss Herrn (l. Kisr^-Landis mit sinsm von ibm aukgsnommsnsn ^usat^antrag dss Herrn

Vuz(gr-^sller Ku ?lilk. 2:

„vas Kauksanerbiotsn dss boben kundesratlies vom 13. Januar a. o. wird untsr kolgendsn Ils-

dingungsn angsnommsn:

„1. vis Kordostbabn-Vesellsebatt soll niokt vsrptliobtst sein, die Midien virsktorsn mit dsr Liqui-
dation Ku bsauktragsn, sondern übsr dis Wabl dor Liquidatoren krsis Hand bsbaltsn.

„lllinsr dsr Liquidatoren wird vom liaben kundesratlie gewäblt.

„2. ver bobs kundssratb verpkiiobtst sieb, drei Nonats naeb ksrksktwordsn dss Vertrages dsn sin-

Keinen ^ktieninbabern ibre Aktien )ederKvit auk Verlangen aliKunebmen und dakür don in Ärt. 2

vorgesebenon vsgenwortb in Kundesobligationen Ku verabkolgen.

(^usàaotrag vuxer) : „Der liolis Lundssratli vsrplliolitst sieli ksrnsr, drsi Nonats naod vsrksktvsrdsn des Ver-

traces dis (loupons kür dis in Vrt. 3 bsKsiolinstsn vividsndsn dsn Inliabsrn auk Verlangen ab-

Kunsbmsn und dakür dsn (kegsnvertb von lkr. 236. — minus Lr. 42. —, dis in Vrt. 2 vsrrsobnst

sind, mit Lr. 134. — >Vsrtb Vnds 1388, Ku vergüten."

„3. vis vividsndsnspsrrs vird vor dsm 12. Nà d. 3. dskinitiv vom boksn Lundssratb aukgebobsu."

Vaobdsm unser Antrag mündlisb ^s von sinsm Nitglisds dsr Direktion und unsers« Kollegiums bsgründst
und sonst von Kismand das Vkort srgrikksn vordsn ist, vird Zuerst in svsntusllsr Abstimmung (auk dsn Lall,
dass in dsr vauptabstimmung besoblosssn vürds, auk dis vkksrts dss Lundssratkos sinKutrstsn) mit 4463 gegen
1667 stimmen bssoblosssn, dies untsr den von dsn Herren vier? und vu^sr (im vsgsnsatzi /.u dsn von uns)

beantragten ösdingungsn ?.u tbun.



In der Hauptabstimmung zwischen dem Antrage Fierz-Guyer und unserem Hauptantrage auf Nicht-Eintreten

entscheidet sich die Versammlung mit 4826 gegen 875 Stimmen für ersteren Antrag.

Unser das „Protokoll" betreffende Antrag wird ohne Widerspruch angenommen.

Wie Sie den Mittheilungen der Direktion entnommen haben werden, ist an den von der Generalversammlung

beschlossenen Bedingungen, d. h. an Ziffer 3 derselben der Rückkauf gescheitert.

So endigte der auf Verstaatlichung der Nordostbahn gerichtete Feldzug, in welchem die Staatsgewalt im

fiskalischen Interesse einen, wie uns dünkt, weitgehenden Gebrauch von ihren Machtmitteln sich erlaubt hat.

Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

Zürich, den 9. Juni 1888.

Namens des Verwaltungsratlies der Schweizerischen Nordosthahngesellschaft:
Der V i z e - P r ä s i d e n t :

G. Stoll.

Der Sekretär:
Dr. Hiirlimann.

In der HauptabstiwmunA ^visoben dem àtra^e I'lerz-duver und unserem HauptantraZs auk Niebt-Miltreten

sntsebsidet sieb «lis Versammlung mit 4326 gegen 875 Stimmen kür srstsrsil Vntrag.

Unser «las „I'rotolcoll" betrekkends Antrag viid ebne IViderspruob angenommen.

Wie 8ie den Nittbsilungsn «Zer virelition entnommen baben vsrdsn, ist an äsn von «isr tZeneralversammlung

beseblossenen Ledingungen, «i. b. an Aikksr 3 derselben der Ruebkauk gesebeitsrt.

80 endigte der auk Vsrstaatliobung der Hordostbabn geriebtete Ikeld^ug, in velebsm die Staatsgewalt im

tlsbaliseben Interesse einen, vis uns dünkt, weitgebenden Kebraueb von ikrsn Uaebtmitteln sieb erlaubt bat.

denebmigen Lis, ?it., die Versieberung unserer vollkommenen doobaobtung.

Anrieb, den 9. luni 1883.

Xamens <Ies Verwaltuii^sratlies tier Seiliveiêieriseìieii XortittstdaiiiiKeseiiseiià
Der V i ^ e - r ä s i d e n t :

K. 8to».

ver Sekretär:
l)r. liürlimann.
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Auszug aus den Protokollen

der

im Jahre 1887 abgehaltenen Generalversammlungen der Aktionäre der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft.

A. Ordentliche Generalversammlung vom 28. Juni 1887.

Vertreten :

Bei Eröffnung der Versammlung: 33,299 Aktien mit 1596 Stimmen.

Im Verlaufe derselben: 38,726 „ „ 1909 „

I.

Die Generalversammlung der Aktionäre der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft,
auf den Antrag der Revisionskommission,

beschliesst :

1. Den Rechnungen der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft für das Jahr 1886 wird die Genehmigung

und den Gesellschaftsbehörden dafür Entlastung ertheilt.

2. Die Geschäftsberichte der Direktion und des Verwaltungsrathes pro 1886 werden unter Verdankung

abgenommen.

II.

Die Generalversammlung der Aktionäre der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft,
nach Einsicht:

1. der Zuschrift des Bundesvathes vom 6. Juni, womit der Nordostbahn die Verfügung über den Reinertrag
des Jahres 1886 für so lange untersagt wird, bis der Entscheid über den Bau der Moratoriumslinien gefasst sein

werde ;

2. des Beschlusses des Bundesrathes vom 23. Juni, worin obiges Verbot entgegen der Vorstellung der

Nordostbahn vom 11. Juni festgehalten wird;
3. des Schiedsspruches des Bundesrathes vom 23. Juni, womit die Nordostbahn als erstarkt erklärt wird, ihre

Verpflichtungen hinsichtlich der zurückgestellten Linien successive zu erfüllen,

auf den Antrag des Verwaltungsrathes,

beschliesst:

1. Die Reinerträgnisse des Jahres 1886 sind in folgender "Weise zu verwenden :

a) Zutheilung einer Dividende für die Prioritätsaktien Er. 660,000. —

b) Dotation des Fondes für Reorganisation der Pensions- und Hülfskasse „ 500,000. —

c) Vortrag auf neue Rechnung „ 189,704.50

Fr. 1,349,704. 50

Die Ausbezahlung der Posten a) und b) wird jedoch sistirt bis zu weiterer Beschlussfassung der

Generalversammlung.
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Üu8?ug SU8 lien f'l-otoliollen

àsr

im àlii« 1887 !ìbxeli3lte»eiib!e»si'.3lvers.3mi»liu>^«» àei'Aktionäre ài> Hebivei^i'isàii Xoràostbûliiixesellijoliilkt.

Oràsntlisbs Keneralversammlung vom 28. àuni 1887.

Vsrtrstsn:
Lei Orökknung àsr Versammlung: 33,299 Aktien mit 1596 Ltimmsn.

Im Verlaufs àsrsslbsn: 33,726 ^ „ 1969 „

I.

Ois Osnsralvsrsammlung àsr Aktionärs àsr Lobwsi^erisobsn Horàostbabngsssllsobakt,
auk àsn Vntrag àsr Revisionskommission,

bssvblissst:

1. Osu Rsobnungsn àsr Lobwsizisrisobsll Horàostbabngsssllsobakt kür àas àabr 1836 wirà àis Osnebmigung

unà àsu Osssllsobaktsbsbôràen àakûr Ontlastung srtbsilt.

2. Ois Ossobäktsbsriobts àsr Direktion unà àss Vsrwaltungsratbss pro 1886 wsràsn untsr Vsràankung ab-

gsnvmmsn.

II.

Ois làsnsralvsrsammlung àsr Aktionärs àsr 8 o b w s i ii s ri s o b s n Roràostbabngsssllsobakt,
naob Oinsiobt:

1. àsr ^usobrikt àss Lunàssratbss vom 6. àuni, vomit àsr Uoràostbabn àis Verfügung übsr àsn Reinertrag
àss labres 1886 kür so längs untersagt wirà, bis àsr Ontsobsià übsr àsn Lau àsr Noratoriumslinisn gskasst ssin

wsràs;
2. àss Lsssìàussss àss Lunàssratbss vom 23. àuni, worin obigss Verbot sntgsgsn àsr Vorstellung àsr ûorà-

ostbabn vom 11. àuni ksstgobaltsn wirà;
3. àss Loìnsàsspruobos àss Lunàssratbss vom 23. àuni, womit àis Roràostbabn als srstarkt erklärt wirà, ibrs

Vsrptliobtungsn binsiobtlieb àsr îîurUekgssteìltsn Linien sueesssivs ?.n srküllsn,

auk àsn Vntrag àss Vsrwaltungsratbss,

bssoblissst:

1. Ois Rsinsrträgnisss àss àabrss 1886 sinà in kolgsnàsr ^Veiss siu vsrwsnàsn:

«) ^utbsilung einer Oiviàsnàs kur àis Lrioritätsaktisn Or. 666,666. —

b) Dotation àss Oonàss kür Reorganisation àsr Lsnsions- unà Oülkskasso „ 566,666. —

o) Vortrag auk nsus Resbnung ^ 189,764.56

Or. 1,349,764. 56

Ois àsbsWblung àsr Lostsn «) unà 5) wirà ^sâoeb sistirt bis ?.u wsitsrsr Lssvblusskassung àsr Osnsral-

Versammlung.
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2. Der Verwaltungsrath wird eingeladen, gegen den Entscheid des Bundesrathes, insoweit in demselben eine

Überschreitung der schiedsgerichtlichen Befugnisse liegt, insbesondere gegen das Verbot der Verfügung über den

Reinertrag von 1886 die gutscheinenden Rechtsmittel in Anwendung zu hringen.

III.
Wahlgeschäfte.

1. Die Ersatzwahl eines zürcherischen Mitgliedes des Verwaltungsrathes (an Stelle des verstorbenen Herrn

Nationalrath Brennwald) wird verschoben.

2. In Ersetzung des verstorbenen Herrn Oberst Egloff wird Herr Oberstl. Leumann-Sulzer,
Fabrikbesitzer, in Bürglen (Thurgau), für den Rest der im Juni 1888 ablaufenden Amtsdauer zum Mitgliede des Verwal-

tungsratheB gewählt.

B. Ausserordentliche Generalversammlung vom 29. Dezember 1887.

Vertreten :

Bei Eröffnung der Versammlung: 50,685 Aktien mit 2205 Stimmen.

Im Verlaufe derselben: 51,217 v „ 2253 v

I.
Die Generalversammlung der Aktionäre der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft,

auf den Bericht und Antrag der Direktion und des Verwaltungsrathes,

beschliesst :

Der Verwaltungsrath wird ermächtigt, den mit einem Konsortium von Bankinstituten unterm 24. November 1887

abgeschlossenen Vertrag* betreffend Emission von 44,000 neuen Prioritätsaktien definitiv zu genehmigen.

II.

Die Generalversammlung der Aktionäre der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft,
in der Absicht, die Gesellschaftsstatuten mit dem heute gefassten Beschlüsse für Vermehrung des Aktienkapitals in

Übereinstimmung zu bringen,

auf den Bericht und Antrag der Direktion und des Verwaltungsrathes,

beschliesst:

Für den Fall des Inkrafttretens des heute genehmigton Vertrages mit einem Konsortium von Bankinstituten
betreffend Emission von 44,000 neuen Prioritätsaktien werden die Statuten in folgender Weise geändert:

I. Die §§ 3 und 4 der Statuten erhalten nachfolgende veränderte Fassung :

§ 3.
Das Gesellschaftskapital beträgt 68 Millionen Franken. Dasselbe besteht aus

a) bereits emittirten und voll einbezahlten 84,000 Stammaktien zu 500 Franken 42 Millionen Franken, und
zu emittiienden 52,000 1 rioritätsaktien zu 500 Franken ~ 2G Millionen Franken, wovon 11 Millionen
Franken zur Rückzahlung der bisherigen 22,000 Prioritätsaktien und 4 Millionen Franken zur Ausrichtung
der Dividenden der alten Prioritätsaktien für die Jahre 1880 bis 1883, 1886 und 1887 zu verwenden sind.

Derselbe ist abgedruckt im Spezialbericht der Direktion vom 10. Februar 1888, S. 30—41.
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2. Der Verwaltungsratb wird eingeladen, gegen den Kntsebeid des vuudssratbes, insoweit in demselben eins

Übersobroitung der sebisdsgeriobtlioben vekugnisse liegt, insbesondere gegen das Verbot der Verfügung über äsn

kvinvrtrag von 1886 <t!s gutsebvinenden Roobtswittel in Anwendung ^u bringen.

III.
V^ablgesebakte.

1. vie Krsàwabl eines ^ürebsrisobsn Mitgliedes àes Verwaltungsratbes (su Ltells des verstorbenen Herrn

Nationalratb vrsnnwald) wird versebobsn.

2. In krsekung àes verstorbenen Herrn Oberst kglokk wird Herr Oberstl. Vsumann-Lul^sr, kabrik-

bssit^or, in Lürglen (kburgau), kür den Rest der im luni 1833 ablautenden Vmtsdauer üum Mitglieds 6es Vsrwal-

tungsratbes gsvvitblt.

R. ^nsseroràentlieke Generalversammlung vom 29. vs^ember 1887.

Vertreten!

Lei Krötknung der Versammlung: 56,685 Aktien mit 2265 Ltimmsn.

Im Verlaufs derselben: 51,217 ^ 2253 ^

I.

vis O e n s r a I v e r s a m m I u n g cl s r Aktionäre <1 s r Lob wei?erisobsn Nordostbabngessllsobakt,
auk <len verlebt und Antrag der Direktion und des Verwaltungsratbes,

besvbliesst:

vsr Verwaltungsratb wird ermäobtigt, den mit einem Consortium von vankinstituten unterm 24. November 1837

abgeseblossenen Vertrag* betreffend Emission von 44,000 neuen krioritätsaktien definitiv -!u genebmigs».

II.

vie tZensralversammluug der Aktionärs der Sebwsi^erisobsn Nordostbabngesellsekast
in der .-Vbsiebt, die Oesellsobaktsstatuten mit dem beute gekassten Lsseblusse kür Vermsbrung des Vktienka^itals in

Übereinstimmung /u bringen,
auk den vsriobt und Antrag der Direktion und des Vsrwaltungsratbes,

bssobliesst:

kür den ball des Inkrafttretens des beute gsnebmigten Vertrages mit einem Konsortium von vankinstituten
botrstkend Emission von 44,666 neuen krioritätsaktien werden die Ltatuten in folgender >Veise geändert:

I. vis 3 und 4 der «Statuten erbalten naebkolgendo veränderte kassung:

8 3-

vas Oesellsobaftskapital beträgt 68 Millionen kranken. Dasselbe bsstebt aus
a) bereits sm.ttirten und voll einbe-iablten 34,666 Stammaktion ?u 566 kranken — 42 Millionen kranken, und

^ ^ Lmitti! enden 52,666 I rioritätsaktien ?.u 566 kranken — 26 Millionen kranken, wovon 11 Millionen
kranken v.ur vüekiiablung der bisberigen 22,666 krioritätsaktien und 4 Millionen kranken smr ^usriobtung
clor Dividenden der alten krioritätsaktien kür die labre 1886 bis 1833, 1886 und 1887 ?u verwenden sind.

Derselbe ist nbAoâruokt im Lpeàlberielit 6or Direktion vom 10. Debruar 1888, 8. 30—41.



— 20 —

Den sämmtlichen übrigen Aktien gegenüber haben die Prioritätsaktien vom Zeitpunkt ihrer Volleinzahlung an

ein Vorrecht auf eine jährliche Dividende von 5 °/o ihres Nominalbetrages von 500 Pranken in dem Sinne, dass

etwaige Ausfälle jeweilen aus dem Reinertrage der folgenden Jahre, jedoch ohne Zinsvergütung, zu ersetzen sind.

Aus dem Reste des Reinertrages erhalten sodann die Stammaktien eine Dividende bis auf 5 °/o ihres Nominal

betrages von 500 Franken, und ein allfällig weiterer Überschuss wird auf sämmtliche Aktien gleichmässig vertheilt.

Mit Bezug auf das Gesellschaftsvermögen haben die Prioritätsaktien im Falle der Liquidation ein Vorrecht

auf einen Antheil von 550 Franken per Aktie. Vom Überschuss der Aktiven erhalten hierauf die Stammaktien

zunächst ein Betreffniss bis auf 500 Franken per Aktie und von den alsdann noch verbleibenden Aktiven noch

dasjenige Betreffniss, um welches die von ihnen von und mit 1888 an bezogenen Dividenden etwa weniger als 5°/o

p. a. betragen haben, immerhin ohne Anrechnung von Zinsen. In einen weitern Aktivenüberschuss theilen sich sämmtliche

Aktien gleichmässig.

Die Nordostbahngesellschaft behält sich das Recht vor, je auf Schluss eines Jahres, zum ersten Male auf

Ende 1898, die Prioritätsaktien zum Preise von 550 Franken per Aktie ganz oder theilweise zurückzukaufen, im

letztern Falle auf dem Wege der Ausloosung. Falls sie von diesem Rechte Gebrauch macht, sind die Inhaber der

zum Rückkäufe gelangenden Aktien sechs Monate vor dem Rückkaufstermin durch öffentliche Kundmachung davon

zu benachrichtigen und haben dieselben ein Anrecht auf verhältnissmässige Übernahme der allfällig als Ersatz zur

Ausgabe gelangenden neuen Aktien.

§ 4.

Nach Einzahlung von mindestens 50 °/o des Nominalbetrages der gezeichneten Aktien werden Titel auf den

Inhaber ausgestellt und erlischt die persönliche Haft des Zeichners.

Aktionäre, welche mit den Aktieneinzahlungen säumig sind, gehen ihrer Rechte aus der Zeichnung der Aktien

und der geleisteten Einzahlungen verlustig, nachdem die Aufforderung zur Zahlung mindestens dreimal, das letzte

Mal mindestens vier Wochen vor dem für die Einzahlungen gesetzten Schlusstermin, in den obligatorischen

Publikationsorganen (§ 41) bekannt gemacht worden ist.

II. Übergangsbestimmung.

Die Inhaber der noch bestehenden 22,000 6 °/o Prioritätsaktien bleiben in der Generalversammlung

stimmberechtigt bis zu dem Tage, auf welchen diese Aktien zum Rückkäufe gekündigt werden; den Inhabern der neuen
5 O/o Prioritätsaktien kommt erst von jenem Tage an die Stimmberechtigung zu.
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De» sämmtlioken übrigen Aktien gegenüber kaben dis Prioritätsaktien vom Zeitpunkt ikrer Volloinsalilung au

ein Voireolit auk eine Mkrlioke Dividends von 5^/o ikres Rominalbetrages von 500 Rranksn in dem Kinne, dass

etwaige Ausfälle ^eweilsn ans dom Reinertrags dsr sollenden dakro, )edoek vims Zinsvergütung, su ersetzen sind.

^us dsm Rests dss Reinertrages erkalten sodann dis Ltammaktisn sins Dividends kis ant 5 ^/o ikres Nominal

bstragss von 500 Rranksn, und sin allkällig weiterer Übersckuss wird aus sämmtlielis Aktion gloiokmässig vertkeilt-

Uit Resug aus das Desellsokaktsvermögen kabeu die Prioritätsaktien im Daüo der Liquidation sin Vorreekt

aus sinsn àtlrsil von 550 Rranken per àktis. Vom Übersckuss dsr Aktiven erkalten kisrauk dis Ltammaktisn

suuäokst sin Rstrskkniss dis auk 500 Rranksn xor ^.ktie und von den alsdann nood vsrblsidendsn Aktiven nook das-

Wenige Rstrskkniss, um wslokes dis von iknsn von und mit 1383 an besogonsn Dividsndon etwa weniger als 5^/o

p. a. betragen dabsn, immsrkin okns /Vnreeknung von Zinsen. In sinsn wsitsrn ^ktivenüborsvkuss tksilsn sied sammt-

lioks ^ktisn glsiokmässig.

Dis Rordostbakugesellsokakt bekält sisk das Rsekt vor, )s aus Lokluss sinss dakrss, sum srstsn Nals aus

Rnds 1898, dis Prioritätsaktien sum preise von 550 Rranken per ^ktie gans oder tksilwsiso surlleksukauken, im

letstorn Rails auk dsm Wege dsr àsloosung. Rails sis von diesem Deckte Debrauok maokt, sind dis Inkabsr dsr

sum Rüokkauke gelangenden Aktien seeks Alonats vor dem Rüokkaukstermiu durok ökksntlioks Rundmaokung davon

su bsnsokrioktigen und kadsn dissslden sin ^nrsokt auk verkältnissmässigs Übernakme dsr allkällig als lèrsats sur

Ausgabe gelangendon nsusn Aktien.

§ 4.

Rack Ränsaklung von mindestens 50 ^/o dos Nominalbetrages der gsseiokneten Aktien werden pitsl auk den

Inkabsr ausgestellt und srlisokt dis persönlieke Hakt dss ^eiokners.

Aktionärs, wsloks mit dsn ^ktieneinsaklungen säumig sind, gsken ikrsr Rsokts aus dsr ^sioknung der Aktien

und der gslsiststsn Rinsaklungen verlustig, naokdem die -Vulkorilerung sur Waldung mindestens dreimal, das lotste

Ual mindestens vier Wooben vor dsm kür die Rinsaklungsn gssststsn Loklusstormin, in dsn obligatorisoken ?ubli-

kationsorgsnen (S 41) bekannt gemaokt worden ist.

II. Übergangsbestimmung.

Die Inkabsr dsr nook bsstekendsn 22,000 6 ^/o Prioritätsaktien bleiben in der tZeneralversammlung stimm-

bereoktigt bis su dem I'age, auf wsloksn diese Aktien sum Rüokkauks gekündigt werden; den Inkaborn dsr neuen

50/0 Prioritätsaktien kommt erst von )ensm Page an die Ltiwmbereoktigung su.
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nsliwsn der ^ar^aiiisvkeii 8üdbet>n Kr des dalir 1837.

Orei/etinter .ludrssberietit und Reekounx de» virektoiiums der 8et>wsi2orsioìien Lentralbakn über dis kalm-

nàrnelimunA 'VVodlsn-Lrsinxartell kllr 6ns .là 1887.
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